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I. Begründung  

1. Grund für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Die Firma Heber GmbH beabsichtigt die bestehende Werksanlage um den Neubau einer 
Werkhalle auf dem Grundstück Fl.-Nr. 185, Gemarkung Weihmörting, zu erweitern. Die 
neue Halle soll in die Bereiche Endmontage und Kaltlager / Versand aufgeteilt werden. Die 
Verladung der fertigen Produkte auf LKW soll in der Halle erfolgen. 
Des Weiteren soll die Heizungsanlage erneuert und eine regionale Firma integriert werden. 
 
Das Grundstück Fl.-Nr. 185, Gemarkung Weihmörting, liegt im Außenbereich.  
Im gültigen Flächennutzungsplan des Marktes Rotthalmünster ist der Großteil dieses 
Grundstückes bereits als Gewerbefläche festgesetzt. Zur Erweiterung der Firma wird jedoch 
auch der verbleibende Teil des Grundstückes, der momentan noch als Ackerfläche genutzt 
wird, benötigt. Diese Teilfläche beläuft sich auf ca. 3.000 m².  
In der Änderung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 28 wird dieses Teilstück 
als Gewerbegebiet ausgewiesen und somit ist die Voraussetzung zur Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans zur Erweiterung der Fa. Heber gegeben. 
Der Geltungsbereich im Flächennutzungsplan wird parallel zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan �Ä�*�(���:�H�L�K�P�|�U�W�L�Q�J�³��angepasst.   

2. Räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Der vorhabengezogene Bebauungsplan umfasst die Grundstücke Fl.-Nr. 185 und 181/1, 
aber auch einen kleinen Teilbereich von Fl.-Nr. 184, Gemarkung Weihmörting. Im Westen 
grenzt der Geltungsbereich an das Grundstück Fl.-Nr. 186, im Süden an die Grundstücke 
Fl.-Nr., 186/3, 186/6 und 186/7 der Fa. Heber GmbH, im Osten an den bestehende Betrieb 
und im Norden an das Grundstück Fl.-Nr. 181. 

3. Ziele und Zwecke der Planung 

Durch die geplante Erweiterung der Fa. Heber GmbH können die bestehenden Arbeitsplätze 
gesichert werden und neue entstehen, außerdem kann in einer Teilfläche des Betriebes ei-
ne Fremdfirma untergebracht werden. 

4. Lage und Beschaffenheit des Baugebietes 

4.1 Lage und Verkehrsanbindung 

Das Baugebiet liegt in der Marktgemeinde Rotthalmünster im Ortsteil Weihmörting. Das 
Firmengelände grenzt an die Kreisstraße PA 66, die nördlich in der Kreisstraße PA 64 und 
im Süden in die Staatsstraße ST 2116 mündet. Die Ein- und Ausfahrt ins Werksgelände er-
folgt von der Kreisstraße PA 66.  

4.2 Ver- und Entsorgungsanlagen 

 Die Versorgung mit Wasser bzw. die Abwasserentsorgung erfolgen über den Bestand.  

4.3 Höhenlage Gebäude 

 FOK EG des zu errichtenden Gebäudes wird auf ca. 364,50 m NHN festgelegt. 
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5. Zulässige Grundfläche 

 Nachweis der zulässigen Grundfläche nach § 19, Abs. 2 BauNVO 
  
 Grundstücksfläche Fl.-Nr.: 185 9.766 m² 
 Grundstücksfläche Fl.-Nr.: 181/1 4.000 m² 
 Grundstücksfläche Fl.-Nr.: T-184 723 m² 
                                                                     
 

 Grundstückfläche gesamt: 14.489 m² 

6. Inhalt und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird gemäß § 8 Abs. 2 
BauNVO als Gewerbegebiet festgesetzt. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

 Das Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt festgelegt: 

 GRZ 0,8 
 GFZ 0,8 

 Soweit sich aus der Ausnutzung der überbaubaren Fläche kein geringerer Wert ergibt. 

6.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

 Es wird die abweichende Bauweise für den Geltungsbereich der Halle festgesetzt. 
 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgelegt. 

6.4 Dachgestaltung 

 Sattel-, Pult- oder Flachdach: 0 - 5° Dachneigung 

6.5 Abstandflächen 

Die Abstandsflächen werden gemäß Art. 6 BayBO festgesetzt, die Tiefe der Abstandsfläche 
wird mit 0,4 H gerechnet, muss jedoch mind. 3,00 m betragen. 

7. Immissionsschutz   

Im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
�Ä�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���:�H�L�K�P�|�U�W�L�Q�J�³�� �G�H�V���0�D�U�N�W�H�V���5�R�W�W�K�D�O�P�•�Q�V�W�H�U���Z�X�U�G�H���E�]�J�O����der Geräuschemis-
sionen und -immissionen des zukünftig erweiterten Standortes der Firma Heber das Gutach-
ten der Lärmschutzberatung Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 3549-01/B1/hu vom 
25.07.2022 erstellt. Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 
 
Die Geräuschemissionen und -immissionen der Betriebserweiterung wurden auf Basis einer 
aktuellen Betriebsbeschreibung an den umliegenden maßgeblichen Immissionsorten prog-
nostiziert. 
 
An allen Immissionsorten werden sowohl tagsüber als auch nachts die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm für Mischgebiete um mindestens 6 dB(A) überschritten. 
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Im Sinne von Nr. 3.2.1 der TA Lärm ist die Betriebserweiterung somit hinsichtlich der von ihr 
ausgehenden Geräuschimmissionen auch ohne Berücksichtigung der Geräuschvorbelas-
tung aus anderen Anlagen nach TA Lärm genehmigungsfähig. 
Zur Übernahme in den Genehmigungsbescheid wurden in der schalltechnischen Untersu-
chung darüber hinaus Auflagenvorschläge aus schalltechnischer Sicht formuliert. Hierdurch 
ist sichergestellt, dass langfristig an den umliegenden maßgeblichen Immissionsorten die 
dort geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm sowie die zugehörigen Spitzenpegelkrite-
rien eingehalten werden. 
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II. Textliche Festsetzungen  

1. Geltungsbereich 

Maßgebend für die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist die Darstel-
lung im Bebauungsplan. 

2. Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird gemäß § 8 BauNVO 
als Gewerbegebiet festgesetzt. 

3. Maß der baulichen Nutzung 

3.1 Es gelten die GRZ und GFZ sowie die Angaben über Zahl der Vollgeschosse, max. zulässi-
ge Wandhöhe und FOK EG der Nutzungsschablone gemäß Punkt 2 der planlichen Festset-
zungen. 

 Für das Maß der baulichen Nutzung wird als Höchstmaß festgelegt: 

 GRZ (Grundflächenzahl): 0,8  

 GFZ (Geschoßflächenzahl):  0,8  

3.2 Zahl der Vollgeschoße: I bzw. II 

3.3 Maximale Wandhöhe (WH): 6,00 m Heizhaus    

  8,00 m Halle Endmontage und Verbindungsbau   

   9,00 m  Halle Kaltlager   

gemessen von der jeweiligen FOK EG bis zum Schnittpunkt 
der Außenwand / OK Dachhaut 

4. Bauweise:  freibleibend 

Nach § 22 BauNVO wird die abweichende Bauweise für dem Geltungsbereich der geplanten 
Halle beschränkt festgesetzt, Gebäudelängen über 50 m sind zulässig. 

5. Gestaltung der Gebäude 

5.1 Dachform: Sattel-, Pult- oder Flachdach, gemäß Planeintragung  

5.2 Dachdeckung: Blech- bzw. Foliendeckung 

5.3 Dachneigung: 0 �± 5° 

5.4 Firstrichtung: freibleibend 

5.5 Dacheinschnitte: Unzulässig 

5.6 Dachaufbauten: Dachaufbauten sind unzulässig 

Kleinere technisch erforderliche Bauteile wie Kanalentlüftun-
gen, Abluftleitungen bis DN 120 etc. sind zulässig 

  Auf eine angemessene Anordnung ist zu achten. 
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Luftführungen mit größerem Querschnitt etc. sind so anzuord-
nen, dass sie vom Straßenraum aus nicht einsehbar sind. 

5.7 Höhenlage FOK: Höhenlage FOK EG wird mit ca. 364,50 m NHN festgelegt. 

5.8   Fassaden:  Die Fassadengestaltung ist dem Landschaftsbild  anzuglei-
chen, auf grelle Farben ist zu verzichten. Holzverkleidungen 
und Strukturputze sind nicht erlaubt. 

5.9   Aufschüttungen und   Veränderungen der Geländeoberfläche dürfen nur in den zur 
 Abgrabungen:  Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Ausmaßes 

ausgeführt werden. Die natürliche Geländeoberfläche ist weit 
möglichst zu erhalten. 

   Notwendige Abgrabungen und Aufschüttungen dürfen bis ma-
ximal 1,00 m ausgeführt werden. 

5.10  Abstandsflächen:  Die Abstandsflächen werden gemäß Art. 6, BayBO festgesetzt, 
die Tiefe der Abstandsfläche wird mit 0,4 H gerechnet, muss 
jedoch mind. 3,00 m betragen 

5.11   PV-Anlagen:   PV-Anlagen sind erwünscht, aber nur parallel zur Dachfläche 
erlaubt. Abstand Dachkante umlaufend 5,00 m. 

5.12 Werbeanlagen und Beleuchtung 

 Werbeanlagen sind in angemessener Größe in die Fassadengestaltung zu integrieren. 
Farbgestaltung Unifarben. Vorderkante max. 8 cm vor Fassadenkante. Die genaue Größe 
und Gestaltung muss bei der Eingabeplanung definiert werden. 
 
Die Lichtwerbung ist so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Wirkung von Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ausgeschlossen wird. 
Die Leuchtstärke der Lichtwerbung ist so einzustellen, dass der Verkehr auf der Staatsstra-
ße nicht gestört wird. Eine Ablenkung und Blendung der Verkehrsteilnehmer ist auszu-
schließen. 
Der Abstand des Werbeschildes zum nächstgelegenen Fahrbahnrand der Staatsstraße Nr. 
2116 ist plangemäß mit 8 m einzuhalten (außerhalb der Sichtfelder). 

 
Die Werbeanlage darf in Form und Farbe nicht zu Verwechslungen mit amtlichen Straßen-
verkehrszeichen Anlass geben. 
 
 Auf die Genehmigungspflicht bestimmter Werbeanlagen nach BayBO wird hingewiesen. 

6. Abwasser 

6.1 Schmutzwasser 

Schmutzwasser ist in den vorhandenen Kanal (best. Werk) einzuleiten. 

6.2 Oberflächen- und Dachwasser 

Abfließendes Niederschlagswasser von Dächern und Belagsflächen wird separat erfasst 
und über Sickermulden bzw. Rigolen abgeleitet.  
Da der Regenabfluss von unbeschichteten kupfer-, zink- und bleigedeckten Dachflächen 
hohe Metallkonzentrationen aufweisen kann, sind die v. g. Materialien bei Dachdeckungen 
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weitgehend zu vermeiden. Unbeschichtete Flächen mit einer Kupfer-, Zink- oder Bleiblech-
fläche über 50 m² dürfen nur errichtet werden, wenn zur Vorreinigung des Niederschlags-
wassers Anlagen verwendet werden, die der Bauart nach zugelassen sind.  
 
Insbesondere von stark frequentierten Parkplätzen kann auch Niederschlagswasser so be-
lastet sein, dass es einer Abwasserbehandlung bedarf. Stark verschmutztes Nieder-
schlagswasser ist deshalb ggf. in den Kanal einzuleiten. 
 
Um den Anteil von Oberflächenwasser gering zu halten, die Verdunstung zu fördern und 
den Grundwasserhaushalt zu stärken, werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

�� naturnahe Ausbildung der Entwässerungseinrichtungen 

�� Begrenzung der neu zu versiegelnden Verkehrsflächen auf das unbedingt notwendige 
Maß 

�� Ausbildung untergeordneter Verkehrsflächen mit versickerungsfähigen Belägen 

6.3 Entwässerung der Bauflächen 

Abwässer und Oberflächenwässer aller Art dürfen von Bauflächen, einschließlich der Ver-
kehrsflächen, nicht auf den Straßengrund der Staatsstraße bzw. in die Straßenentwässe-
rungsanlagen abgeleitet werden. 

7. Einfahrtsbereiche 

Die Zufahrt ist ausschließlich an der durch Planzeichen gekennzeichneten Stelle zulässig. 

8. Sichtdreiecke 

Die erforderlichen Sichtdreiecke bei öffentlichen Kreuzungen und Einmündungen von öffent-
lichen Straßen, bei Privatzufahrten sind von sichtbehindernden Anlagen aller Art (speziell 
Fahnenmasten und Sträucher) freizumachen bzw. freizuhalten, die mehr als 80 cm über die 
Fahrbahnoberkante der Staatsstraße ragen. 
An den einmündenden Straßen sind folgende Sichtfelder freizuhalten: 
 

70 m Beiderseits im Zuge der Kreisstraße 
10 m Im Zuge der geplanten Gemeindestraße 

 Gemessen vom äußeren Rand der Straße 

9. Immissionsschutz 

Hinsichtlich der Beurteilung der vom Betrieb ausgehenden Geräuschimmissionen gelten die 
Vorgaben der TA Lärm (6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz vom 26. August 1988), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 
(BAnz AT 08.06.2017 B5). 

Folgende aufgrund der Geräuschvorbelastung aus anderen Anlagen um 6 dB(A) reduzierte 
Immissionsrichtwerte dürfen durch die Geräuschimmissionen, die durch die beantragte Er-
weiterung des Betriebes der Heber GmbH verursacht werden, an den umliegenden maß-
geblichen Immissionsorten nicht überschritten werden: 

Fl.-Nrn. 43/3 und 186/8 

sowie 
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Fl.-Nr. 186/3 (solange dieses im Eigentum der Fa. Heber befindliche Gebäude fremdvermie-
tet ist): 

  tagsüber 54 dB(A), nachts 39 dB(A) 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen folgende Werte nicht überschreiten: 

  tagsüber 90 dB(A), nachts 65 dB(A), 

Hinweise 

Die oben genannten reduzierten Immissionsrichtwerte sind bei folgendem Betriebsszenario 
eingehalten. 
Bei diesem Szenario kann abgewichen werden, wenn sichergestellt wird, dass es dadurch 
zu keinen Überschreitungen der vorgenannten Richtwerte kommt: 

- Anlieferung sowie Be- und Entladung von Lkw nur tagsüber (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

- An- und Abfahrt von jeweils maximal 20 Lkw pro Tag für Wareneingang und Waren-
ausgang 

- Mittlere Schallleistungspegel der Kaminmündung der Hackschnitzelheizung                
LWA = 75 dB(A) 

- Auf den nördlichen Parkplatz maximal 480 Parkbewegungen zwischen 06:00 Uhr und 
22:00 Uhr sowie 120 Parkbewegungen in der am stärksten frequentierten Nachtstunde 
(lauteste Nachtsunde nach TA Lärm), 

- Auf den südlichen Parkplatz maximal 80 Parkbewegungen zwischen 06:00 Uhr und 
22:00 Uhr, keine Parkbewegungen zwischen 22:00 Uhr und 6:0 Uhr 

10. Grünordnung 

10.1 Bepflanzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

10.1.1 Grundsätze 

 Bäume als Hochstamm sind in der Qualität mindestens 3xv, StU 18-20, mB, Sträucher min-
destens STR 3 Triebe, 60-100, jeweils Güteklasse A des Bundes Deutscher Baumschulen 
in jeweils standortgerechten heimischen Arten zu pflanzen. Dabei ist gebietseigenes Pflan-
zenmaterial der Herkunftsregion 6.1 Alpenvorland bzw. 16 Unterbayerische Hügel- und 
Plattenregion zu verwenden. 

10.1.2 Bepflanzung Grundstücke 

 Wird eine Nutzung des Baurechts auf den Grundstücken in Anspruch genommen, so ist zu-
gleich ein Laubbaum 1. oder 2. Ordnung als Hochstamm je 1000 m² Grundstücksfläche zu 
pflanzen. 

10.1.3 Bepflanzung Parkplätze 

 Je 7 Stellplätze rechnerisch ist ein Laubbaum 2. oder 3. Ordnung als Hochstamm in einer 
mindestens 10 m² großen angesäten oder bepflanzten Baumscheibe mit mindestens 16 m² 
durchwurzelbarer Fläche ohne unterirdische Leitungen zu pflanzen, Bäume können flexibel 
innerhalb des Geltungsbereichs gepflanzt werden, jedoch sind mindestens die Hälfte inner-
halb des Parkplatzes nach Planzeichen 16.4 anzuordnen. 
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10.1.4 Durch Planzeichen festgesetzte Pflanzungen  

 Bei Flächen nach 13.2.1 ist eine Baum-Strauch-Hecke aus 10% Bäumen, 20% Heistern und 
70% Sträuchern zu pflanzen, Pflanzabstand max. 1,5 x 1,5 m in einer Dichte von 1 Pflanze 
je 4 m². 

 Flächen nach 9.1 (ausgeschlossen Flächen nach 13.2.1) sind als extensive Frischwiesen 
herzustellen. Die Flächen sind mit gebietseigenem Saatgut für Frischwiesen der Herkunfts-
region 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion in maximal 10 cm Oberboden anzule-
gen und höchstens zweimal je Jahr zu mähen, das Schnittgut ist zu beseitigen. 

 Die festgesetzte Bepflanzung ist zu pflegen und zu erhalten. Bei Ausfall von Pflanzungen ist 
entsprechend den grünordnerischen Festsetzungen nachzupflanzen. 

10.1.5 Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

 Auf Fl.-Nr. 10912 ist eine mäßig extensiv genutzte, artenreiche Extensivwiese (G212) her-
zustellen. Innerhalb der Fläche sind ca. alle 10 m einzelner Streifen mit Hilfe einer Wiese-
negge aufzureißen. Eine Frischwiesenmischung der Herkunftsregion 16 Unterbayerische 
Hügel- und Plattenregion ist einzusäen. In den ersten 2-5 Jahren ist die Wiese viermal jähr-
lich zu mähen. Das Mähgut ist von der Fläche zu transportieren. Kein Einsatz von Pflanzen-
schutz- und Düngemitteln. Anschließend ist die Fläche zweimal jährlich nach dem 15.06. 
und vor dem 30.09. zu mähen. Das Mähgut ist von der Fläche zu transportieren. Kein Ein-
satz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Jährlich alternierend ist ein Altgrasstreifen (10-
15%) zu erhalten, er ist nicht zu mähen. 

Streuobstwiese B431 Fl.-Nr. 1089 

Auf Fl.-Nr. 1089 ist auf einer Teilfläche von 1736 m² eine Streuobstwiese im Komplex mit 
Extensivgrünland, junge Ausprägung (B431) herzustellen. Es sind 10 heimische Obstbäume 
14-16 cm, 3xv., in einem Mindestabstand von 10 m zu pflanzen. Der Acker ist zu pflügen 
und anschließend mehrfach zu fräsen bzw. zu grubbern. Danach kann die Einsaat einer 
Frischwiesenmischung der Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion 
erfolgen. Die Fläche ist zweimal jährlich nach dem 15.06. und vor dem 30.09. zu mähen. 
Das Mähgut ist von der Fläche zu transportieren. Kein Einsatz von Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln.  

Die Bäume sind fachgerecht zu pflegen (Wässern, Erziehungsschnitt, Pflegeschnitt). 

10.1.6 Die Gründung ist spätestens eine Vegetationsperiode nach Beendigung der Baumaßnahme 
 (Feststellung der Bezugsfertigkeit) umzusetzen. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen spä-
 testens in der auf die Rohplanie folgenden Pflanzperiode hergestellt werden. 

11. Sonstige Festsetzungen bzw. Hinweise 

11.1 Bodendenkmäler 

Evtl. zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamtes für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 
1-2 BayDSchG sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDschG in der Fassung vom 
23.06.2023. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grund-
stücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch 
Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
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Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 
nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

11.2 Abfallbeseitigung 

 Bei entsprechender Haftungsfreistellung werden die Müllbehälter auf dem Grundstück durch 
Müllsammelfahrzeuge angefahren. 

11.3 Versorgungsträger / Abstände Bäume �± Leitungen 

 Zu lagemäßig festgesetzten Bäumen sind unterirdische Leitungen im Abstand von mind. 
2,50 m zu verlegen. Bei Unterschreitung des Abstandes sind besondere Schutzmaßnahmen 
notwendig, welche vom Versorgungsträger zu übernehmen sind.  

 Ein Abstand von unter 1,00 m ist zu vermeiden. 
 Bei nicht festgesetzten Bäumen sind evtl. Unterschreitungen und die damit verbundenen 

Schutzmaßnahmen vom Grundeigentümer zu tragen. 
 Pflanzmaßnahmen im Leitungsbereich sind rechtzeitig vor Beginn dem zuständigen Versor-

gungsträger zu melden. 
 Auf das Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen wird hingewiesen. 

11.4 Löschwasserversorgung 

 Die Löschwasserversorgung ist gemäß den Arbeitsblättern W 405 (Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung) und W 331 nach DVGW sicher 
zu stellen. Die Zufahrten und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind gemäß den �Ä�5�L�F�K�W��
�O�L�Q�L�H�Q�� �I�•�U�� �)�O�l�F�K�H�Q�� �I�•�U�� �G�L�H�� �)�H�X�H�U�Z�H�K�U�³���� �)�D�V�V�X�Q�J�� �)�H�E�U�X�D�U�� ������������ �D�X�V�]�X�E�L�O�G�H�Q�� �X�Q�G�� �]�X kenn-
zeichnen. 
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III. Umweltbericht  

1. Grünordnung 

Die Bestandsaufnahme und Bewertung des vorhandenen Zustandes der Landschaft sind 
zur Vermeidung von Wiederholungen ausschließlich im Kapitel Umwelt und Landschaft 
wiedergegeben. Der Planungsbereich liegt im Naturraum D65 �± Unterbayerisches Hügel-
land und Isar-Inn Schotterplatten, im Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn. Potentiell na-
türlich wäre im Planungsgebiet ein Zittergrasseggen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit 
Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald. 

Der geplante räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt am nördlichen Rand 
des Ortsteils Weihmörting und grenzt an das bestehende Betriebsgelände der Firma Heber. 
Westlich, nördlich und östlich schließen landwirtschaftliche Flächen an das Gewerbegebiet. 
Festgesetzt wird ein Gewerbegebiet nach §8 BauNVO.  

Das Grünordnungskonzept sieht die Durchgrünung des geplanten Parkplatzes mit einem 
Baum je 7 Stellplätze vor. Zusätzlich sind innerhalb des Geltungsbereichs 1 Baum je 1000 
m² Baugrundstück zu pflanzen. Entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs ist die 
Pflanzung einer 2-4 reihigen Hecke geplant. Grünflächen, die nicht als Hecken angelegt 
werden, sollen als Frischwiesen mit gebietseigenem Saatgut eingesät werden. 

Aus den naturräumlichen Gegebenheiten sowie aus Biotopbeständen der Umgebung leitet 
sich eine Eignung nachfolgender Gehölze für naturbetonte standortheimische Pflanzmaß-
nahmen ab, auf die gemäß den textlichen Festsetzungen zurückgegriffen werden sollte. Im 
Plangebiet sind für festgesetzte Bepflanzungen nur gebietseigene Gehölze der Region 6.1 
Alpenvorland nach Tabelle 1 zulässig. Gebietseigenes Saatgut mit der Herkunftsregion 16 
Unterbayerische Hügel- und Plattenregion. 

  Tabelle 1: Zu verwendende Gehölze 

 Liste Bäume 

 Acer pseudoplatanus  Bergahorn 
 Acer campestre  Feldahorn 
 Carpinus betulus  Hainbuche 
 Fraxinus excelsior  Gemeine Esche 
 Prunus avium  Vogelkirsche 
 Prunus padus  Gewöhnliche Traubenkirsche 
 Rhamnus frangula  Faulbaum 
 Sorbus aria  Mehlbeere 
 Sorbus aucuparia  Eberesche 
 Tilia cordata  Winterlinde 
 sowie Obstbäume 

 Liste standortheimische Sträucher in Baum-Strauchhecken 

 Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
 Coryllus avellana  Gemeine Hasel 
 Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
 Ligustrum vulgare  Gewöhnlicher Liguster 
 Lonicera xylosteum   Rote Heckenkirsche 
 Prunus spinosa  Schlehe 
 Rhamnus cartharticus  Purgier-Kreuzdorn 
 Rhamnus carthatica  Kreuzdorn 
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 Rosa canina  Gemeine Hundsrose 
 Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 
 Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball 

2. Umwelt, Natur und Landschaft (Umweltbericht) 

2.1  Planungsziele und Planinhalt 

2.1.1 Inhalte und Ziele der Planung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan dient der Erweiterung eines bestehenden Gewer-
begebietes und zur Erweiterung des Betriebsgeländes der Firma Heber im Ortsteil Weih-
mörting der Marktgemeinde Rotthalmünster. 

2.1.2 Festsetzungen des Bebauungsplanes, Standorte, Flächenbedarf 

Das Planungsgebiet befindet sich im Norden des Marktes Rotthalmünster, im Norden des 
Ortsteils Weihmörting. Festgesetzt wird ein Gewerbegebiet. Es wird eine Grundflächenzahl 
von 0,8 festgesetzt. Zulässig ist eine Wandhöhe als Höchstmaß von 6,0, 8,0 und 9,0 m bzw. 
1 Vollgeschoss für die Hallen und 2 Vollgeschoße im Verbindungsbau (Bürotrakt). Der Gel-
tungsbereich umfasst 1,59 ha.  

2.2 Ziele des Umweltschutzes 

Für den vorliegenden Bebauungsplan sind insbesondere nachfolgende Ziele des Umwelt-
schutzes von Bedeutung:   

1 Gesetzes-
grundlage 

Ziel Betroffen-
heit 

2 1.3.1 (G) 
LEP 2018 

Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung 
getragen werden, insbesondere durch die Reduzierung 
des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung. 

x 

3 1.3.2 (G) 
LEP 2018 

In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten 
Räumen, sollen klimarelevante Freiflächen von Bebau-
ung freigehalten werden. 

- 

4 3.1 (G) 
LEP 2018 

Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhal-
tigen Siedlungsentwicklung unter besonderer Berück-
sichtigung des demographischen Wandels und seiner 
Folgen ausgerichtet werden. 

x 

5 3.1 (G) 
LEP 2018 

Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen 
sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Ge-
gebenheiten angewendet werden. 

x 

6 3.3 (G) 
LEP 2018 

Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungeglie-
derte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen 
vermieden werden. 

x 

7 3.3 (Z) 
LEP 2018 

Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an 
geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. 

x 

8 7.1.1 (G) 
LEP 2018 

Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Le-
bensgrundlage und Erholungsraum des Menschen 
erhalten und entwickelt werden. 

- 

9 7.1.6 (G) 
LEP 2018 

Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert 
und entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildleben-
der Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen 
erhalten und wiederhergestellt werden. 

- 
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X = Ziel wurde in der Planung berücksichtigt; - = Planung nicht von Ziel betroffen 

10 A.I.1 RP12 Erhaltung der Schönheit und Vielfalt der Landschaft. x 
11 B.I.2.5.1 

RP12 
Die in der Region vorhandenen ökologisch wertvollen 
Standorte und Lebensräume für seltene Tiere und 
Pflanzen sollen erhalten, gepflegt und entwickelt wer-
den. 

- 

12 B.I.2.5.2 
RP12 

Der regionale Biotopverbund soll durch örtliche Bio-
topvernetzungsmaßnahmen ergänzt und verdichtet 
werden. 

x 

13 B.II.1.3 RP12 Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen 
möglichst schonend in die Landschaft eingebunden 
werden. 

x 

14 §1a(2) 
BauGB 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend um-
�J�H�J�D�Q�J�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���« 

- 

15 §1a(3) 
BauGB 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich er-
heblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
sowie der Leistungs- �X�Q�G���)�X�Q�N�W�L�R�Q�V�I�l�K�L�J�N�H�L�W���G�H�V�����«����
�V�L�Q�G���L�Q���G�H�U���$�E�Z�l�J�X�Q�J�����«�����]�X���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���� 

x 

16 §1a(5) 
BauGB 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwir-
ken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden.  

x 

17 §202 BauGB Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung bau-
licher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Verän-
derungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen.  

x 

18 §1(1)  
BNatschG 

Dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt (Popula-
tionen, Biotope). 

- 

19 §1(1)  
BNatschG 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regene-
rationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter. 

- 

20 §1(1) 
BNatschG 

Dauerhafte Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie Erholungswert von Natur und Landschaft.  

- 

21 §39(1) 
BNatschG 

Schutz wildlebender Tiere, Pflanzen, Lebensstätten. - 

22 §44(1) 
BNatschG 

Zugriffsverbot auf besonders / streng geschützte Tier- 
und Pflanzenarten. 

- 

23 §50 BIm-
SchG 

Flächen sind einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen und schwere Unfallauswirkungen 
auf Wohn- �X�Q�G���V�R�Q�V�W�L�J�H���V�F�K�X�W�]�E�H�G�•�U�I�W�L�J�H���*�H�E�L�H�W�H�����«����
vermieden werden.   

x 

24 §1 BodSchG Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern 
oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bo-
denveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlas-
ten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreini-
gungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
�(�L�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���D�X�I���G�H�Q���%�R�G�H�Q���]�X���W�U�H�I�I�H�Q�������«���� 

x 

25 Landschafts-
plan 

Keine spezifischen Vorgaben.  x 
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2.3 Prüfungsmethoden und Probleme 

Umwelt und ihre Schutzgüter sind hier definiert im Sinne des restriktiven ökosystemaren 
Umweltbegriffs. Die Analyse des Umweltzustandes erfolgte anhand der für die vorliegende 
Planungssituation relevanten Wert- und Funktionselemente der Schutzgüter sowie deren 
ökosystemaren Beziehungen (Wechselwirkungen der Systemelemente). Bei ihrer Auswahl 
wurden auch die möglichen Einwirkungen durch die Planung berücksichtigt (planungsbezo-
gene Analyse). Die verbale Beschreibung und Bewertung orientieren sich an den allgemei-
nen Kriterien Bedeutung, Vorbelastung und Empfindlichkeit des jeweils betroffenen räumli-
chen Einwirkungsbereiches. Für die Schutzgüter der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 
BauGB erfolgte die Zustandsbewertung der betroffenen Flächen auch nach dem in drei or-
dinalen Stufen, siehe  Tabelle 2, Spalte 1).  

  Tabelle 2: Matrix Zustandsbewertung + Festlegung Kompensation 

Schutzgüter nach BauGB 

�; �; 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
(Arten und Lebensräume)   

Boden, Fläche, Wasser, Klima, Luft, Land-
schaftsbild sowie zusätzlich Mensch und 
Kultur- und Sachgüter 

�; �; 

Bewertung in drei ordinalen Stufen: gering 
(1-5 Wertpunkte), mittel (6-10 Wertpunk-
te), hoch (11-15 Wertpunkte) 

Bewertung in drei ordinalen Stufen: gering, 
mittel, hoch 
 

�; �; 

Berechnung eines flächenbezogenen 
Ausgleichsbedarfs sowie verbal-
argumentative Beurteilung 

verbal-argumentative Beurteilung  

 
 
Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter erfolgt insbesondere durch 
Analyse der Veränderungen bei den Wert- und Funktionselementen durch die planungsbe-
dingten Einwirkungen. Maßstab für die verbal-argumentative Bewertung des Grades der 
Erheblichkeit in drei ordinalen Stufen (nicht erheblich / mäßig erheblich / erheblich) sind da-
bei insbesondere Maß und Richtung der Veränderung unter Berücksichtigung von eventuel-
len Schwellenwerten sowie die Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen. Soweit planungs-
bedingte Einwirkungen sich aufgrund des ökosystemaren Wirkungsgefüges der Umwelt bei 
mehreren Umweltgütern auswirken, sind sie am jeweiligen Ende der Wirkungskette gege-
benenfalls unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen verzeichnet (zusätzliche Auswir-
kungen aufgrund von ökosystemaren Wechselwirkungen).  

2.4  Beschreibung des Bestands und der Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über hier relevante Wirkfaktoren der Planung 
und welche Umweltschutzgüter betroffen sein könnten. Soweit aus Gründen der Darstell-
barkeit die Wirkungen insbesondere bei einem Schutzgut zusammenfassend dargelegt wird 
sind andere in Klammern angegeben. 
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  Tabelle 3: Wirkfaktoren und mögliche Einwirkungen 

                                                     Umwelt-Schutzgüter 
 
Wirkfaktoren 

M
en

sc
he

n 

T
ie

re
 

P
fla

nz
en

 

F
lä

ch
e 

B
od

en
 

W
as

se
r 

K
lim

a/
Lu

ft
 

La
nd

sc
ha

ft 

K
ul

tu
rg

üt
er

 

S
ac

hg
üt

er
 

A
nl

ag
e 

Überbauung durch Gebäude x x x x x x x    

Überbauung / Versiegelung durch Verkehrsanlagen x x x x x x x    

Höhe baulicher Anlagen        x   

Wärmeabstrahlung der Gebäude       x    

           

B
au

 Baulärm x x         

Erschütterungen x x         

           

B
et

rie
b 

           

Geräusche aus technischen Anlagen x   x         

Geräusche aus vorhabenbedingter Verkehrszunahme x x         

Geräusche aus Straßenverkehr x x         

 
 
Nachfolgend werden zunächst die Zustände der Umweltschutzgüter auch im Hinblick auf 
den Wirkraum der Wirkfaktoren beschrieben und bewertet und anschließend die Auswir-
kungen der prognostizierbaren Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung auf die Schutzgüter der Umwelt analysiert und unter Berücksichtigung von Vermei-
dungsmaßnahmen (siehe dazu Kapitel 2.6) bewertet. 

2.4.1 Schutzgut Menschen 

Zustand:  

Schall, Erschütterungen, Licht, Altlasten, Erholung, Wohnumfeld 

Das Plangebiet liegt im Norden des Ortsteils Weihmörting.  Der Großteil der Fläche wird 
bisher landwirtschaftlich als Acker genutzt. Die Fl.-Nr. 181/1 wird derzeit als Lagerplatz der 
Firma Heber genutzt. Der Geltungsbereich erfüllt weder eine Funktion als Wohnumfeld und 
noch eine Funktion für Zwecke der Naherholung. Nördlich, westlich und östlich des Gel-
tungsbereichs befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im Süden grenzt das be-
stehende Gelände der Firma Heber an. Gesundheitsschädliche Bodenverunreinigungen 
und Altlasten sind keine bekannt.  

Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt Es ist mit Lärm und Erschütterungen durch Baumaschinen zu rechnen.  

Anlagebedingt Durch die Anlage ergeben sich keine negativen Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut Mensch. 
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Betriebsbedingt Durch den Betrieb der der geplanten Produktionshalle kann es zu Lärmimmis-
sionen durch den Zu- und Abfahrtsverkehr sowie aus der Produktion selbst 
kommen.   

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurde ein Schallschutzgut-
achten in Auftrag gegeben. Die Geräuschemissionen und �±immissionen der 
Betriebserweiterung der Firma Herber wurden auf Basis einer aktuellen Be-
triebsbeschreibung an den umliegenden maßgeblichen Immissionsorten prog-
nostiziert. An diesen Immissionsorten werden sowohl tagsüber als auch 
nachts die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebietes um mindes-
tens 6 dB(A) unterschritten.1 

Bewertung der Umweltauswirkungen: 

Durch die geplanten Vorhaben ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das 
umweltbezogene Schutzgut Mensch. 

2.4.2 Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Diese Schutzgüter werden aufgrund der engen Wechselwirkungen gemeinsam beschrie-
ben.  

Zustand: 

Das Planungsgebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die nordwestliche Teilfläche 
wird als Acker (A11, 2WP) genutzt. Die östliche Teilfläche Fl.Nr.181/1 wird derzeit als La-
gerfläche der Firma Heber genutzt und ist bereits versiegelt. Amtlich kartierte Biotope und 
Schutzgebiete sind nicht von der Planung betroffen.  

Bewertung des Zustandes: 

Die Fläche weist im Bereich des Ackers eine geringe Bedeutung für das Schutzgut auf. Der 
Bereich, der bereits als Lager genutzt wird weist eine sehr geringe bzw. keine Bedeutung 
für Natur und Landschaft auf. 

Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt Baubedingt kommt es temporär zu Lärm und Erschütterungen.  

Anlagebedingt Durch die Planung geht die Funktion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
verloren. Auf der Ackerfläche ist aufgrund der intensiven Nutzung nicht von 
einer hohen Bedeutung als Lebensraum auszugehen.  

Betriebsbedingt Betriebsbedingt kann es zu Immissionen von Lärm und Licht kommen welche 
sich negativ auf die angesiedelten Tiere kommen kann. 

 

Bewertung der Umweltauswirkungen: 

Durch die Planung ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt. 
 

                                                
1  Steger und Partner Lärmschutzberatung: Heber GmbH: Betriebserweiterung in Rotthalmünster und vor-
habenbezogener Bebauungs- �X�Q�G���*�U�•�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���:�H�L�K�P�|�U�W�L�Q�J�³���G�H�V���0�D�U�N�W�H�V���5�R�W�W�K�D�O��
münster, 25.07.2022. 
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 Abbildung 1: Bewertung Zustand Natur + Landschaft 

 
 

  Abbildung 2: Erläuterung Bewertung Zustand Natur + Landschaft 
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2.4.3 Schutzgut Fläche (Sparsamer Umgang mit Grund und Boden) 

Zustand 

Beim Planungsgebiet handelt es sich derzeit größtenteils um eine landwirtschaftliche Nutz-
fläche. Eine bauliche Nutzung in diesem Bereich ist derzeit nicht zulässig. Eine Anbindung 
ist durch das bestehende Gewerbegebiet gegeben. 

Bewertung des Zustands 

Aufgrund der infrastrukturellen Vorbelastungen hat das Plangebiet eine mittlere Bedeutung 
für das Schutzgut.  

Umweltauswirkungen 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt Während der Baumaßnahmen (z.B. Baustelleneinrichtung, 
Baustellenzufahrt) entstehen keine zusätzlichen Beeinträchti-
gungen für das Schutzgut. 

Anlagebedingt Durch die Planung geht landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, 
Bauland wird dazugewonnen. 
 
Die Planung steht dem Ziel der Reduzierung des Flächenver-
brauchs entgegen. 

Betriebsbedingt - 

Bewertung der Umweltauswirkungen 

Mäßig erheblichen Beeinträchtigungen. 

2.4.4 Schutzgut Boden 

Zustand:  

Als Boden steht fast ausschließlich Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) an. Es 
handelt sich um einen carbonatfreien Standort mit mittlerem Wasserspeichervermögen. Das 
Retentionsvermögen für Niederschlagswasser sowie Schwermetalle sind hoch. Der Boden 
weist eine hohe natürliche Ertragsfähigkeit auf.  
 
Aufgrund der ackerbaulichen Nutzung ist er bis in Tiefen von circa 1 Meter (Tiefenlocke-
rung) anthropogen verändert. Damit liegt anthropogen überprägter Boden ohne Dauerbe-
wuchs vor.  
 
Der Boden erfüllt keine wesentliche Funktion als Archiv. 

Bewertung des Zustandes:  

Das Plangebiet weist eine insgesamt mittlere Bedeutung für das Schutzgut auf. 
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Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt Im Zuge eines Baubetriebes ist der Oberboden temporär sach- und norm-
gerecht und damit getrennt zu behandeln und in nutzbarem Zustand zu 
halten; erheblichen Beeinträchtigungen sind dann, auch durch den Einsatz 
von Baumaschinen nicht zu erwarten.  

Anlagebe-
dingt 

Die Fläche des Gewerbegebietes kann durch Haupt- und Nebenanlagen 
auf bis zu 80% überbaut werden (festgesetzte Grundflächenzahl, § 19 
Abs. 4 BauGB). Die Funktion des Bodens als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen, als Retentionsraum für Niederschlagswasser sowie Schwerme-
talle geht verloren.  

Betriebsbe-
dingt 

- 

 

Bewertung der Auswirkungen:  

Es ergeben sich erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden. 

2.4.5 Schutzgut Wasser 

Zustand: 

Der Boden ist nicht grundwasserbeeinflusst, d.h. die von der Vegetation nutzbare Boden-
schicht ist nicht wassergesättigt. Es liegt ein hoher Grundwasserflurabstand an, aber den-
noch besteht boden- und nutzungsbedingt ein gewisses Eintragsrisiko von Nähr- und 
Schadstoffen bei aktueller Nutzung als Ackerfläche. Zwischen den Schutzgütern Wasser 
und Boden und deren Einflusskriterien bestehen enge Wechselwirkungen. Circa 110 m 
westlich des Geltungsbereichs verläuft ein unbenannter Graben. 

Bewertung des Zustandes:  

Das Plangebiet weist eine geringe Bedeutung für das Schutzgut auf. 

Umweltauswirkungen: 

 
 Umweltauswirkungen 

Baubedingt 
-  
 

Anlagebe-
dingt 

Die Fläche des Gewerbegebiets kann durch Haupt- und Nebenanlagen auf bis zu 
80% überbaut werden (festgesetzte Grundflächenzahl, § 19 Abs. 4 BauGB), eine 
wesentliche Versiegelung oder Veränderung des hydraulischen Wasserhaushaltes 
ist zu erwarten. Das geplante Entwässerungskonzept puffert die aufgrund der Ver-
siegelung anfallende Menge an Niederschlagswasser ab und reduziert so die Be-
einträchtigung des natürlichen Wasserhaushaltes. 

Betriebs-
bedingt 

Aus dem Betrieb ist mit keinen erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.  
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Bewertung der Umweltauswirkungen:  

Mäßig erhebliche Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes. 

2.4.6 Schutzgüter Luft und Klima 

Zustand: 

Das Planungsgebiet dient weder der Kaltluftentstehung, noch liegt es innerhalb einer 
Frischluftschneise. 

Bewertung des Zustandes:  

Das Plangebiet weist eine sehr geringe Bedeutung für das Schutzgut auf.  

Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt - 

Anlagebe-
dingt 

Durch die Versiegelung kann es lokal zu einer Beeinflussung des 
Mikroklimas kommen, diese ist global gesehen zu vernachlässigen.  

Betriebsbe-
dingt 

-  

 

Bewertung der Auswirkungen:  

Klein- und mesoklimatisch mäßig erhebliche Beeinträchtigung, global keine erhebliche Be-
einträchtigung. 

2.4.7 Schutzgut Landschaft 

Zustand: 

Das Plangebiet liegt im Naturraum D65 �± Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn Schot-
terplatten, im Tertiärhügelland zwischen Isar und Inn. Der Geltungsbereich liegt am Orts-
rand des Ortsteils Weihmörting und grenzt an den bestehenden Betrieb der Firma Heber 
an. Die angrenzende Landschaft ist von der ackerbaulichen Nutzung geprägt. Eine Fern-
sicht des Gebietes ist nicht gegeben. 

Zustandsbewertung:  

Aufgrund der Vorbelastung durch das bestehende Gewerbegebiet weist das Schutzgut 
Landschaft eine geringe Bedeutung für Natur und Landschaft auf. 
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Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baubedingt - 

Anlagebe-
dingt 

Das Landschaftsbild ist durch den bestehenden Betrieb der Firma Heber 
bereits vorbelastet. Eine Eingrünung des bestehenden Betriebes zum 
Ortsrand ist nicht gegeben. Der vorliegende Bebauungsplan sieht Eingrü-
nungsmaßnahmen am Ortsrand vor. Aufgrund der Vorbelastung sowie 
der Eingrünungsmaßnahmen entsteht keine Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Landschaftsbild. 

Betriebsbe-
dingt 

-  

 

Bewertung der Auswirkungen:  

Keine erhebliche Beeinträchtigung 

2.4.8 Kulturgüter und Sachgüter 

Zustand: 

Keine Kultur- und Sachgüter von der Planung betroffen. 

Umweltauswirkungen: 

 Umweltauswirkungen 

Baube-
dingt 

- 
 

Anlagebe-
dingt 

-  

Betriebs-
bedingt 

-  

 

Bewertung der Auswirkungen:  

Keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

2.5 Beschreibung weiterer Umweltauswirkungen 

2.5.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Es ist nicht damit zu rechnen, dass während der Bauarbeiten oder des Betriebs des 
geplanten Vorhabens Abfälle oder Abwässer anfallen welche einer speziellen Entsorgung 
oder Behandlung unterzogen werden müssten. Des Weiteren ist nicht damit zu rechnen 
dass Abfall oder Abwässer über das in der Planung berücksichtigte Maß hinaus anfallen 
werden. 
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Für die Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung im Sin-
ne von Ziffer 2 dd) der Anlage 1 zum BauGB ist theoretisch unklar, auf welche Schutzgüter 
sich dies im Rahmen einer Bauleitplanung, also auf lokaler Ebene, auswirken soll.  

2.5.2 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Ein Risiko von schweren Unfällen oder Katastrophen im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 7j und Ziffer 
2 ee) der Anlage 1 zum BauGB wird aufgrund der Art der zulässigen Nutzungen und Anla-
gen nicht gesehen. 

2.5.3 Klima 

Die Nutzung von erneuerbaren Energien ist in der Planung nicht ausgeschlossen (wurde bei 
den zulässigen Dachformen berücksichtigt), sie sind jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. 
Es sind nur kleinklimatische Auswirkungen auf das Klima zu erwarten, welche aus der Ver-
siegelung der Fläche resultieren. Mit Treibhausgasemissionen ist nicht zu rechnen. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass sich der Klimawandel direkt auf das geplante Vorhaben 
auswirkt.  

2.5.4 Kumulation 

Eine zu untersuchende Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 
möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 
natürlichen Ressourcen im Sinne Ziffer 2 ff) der Anlage 1 zum BauGB wird im vorliegenden 
Planungsfall nicht gesehen. 

2.5.5 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die zu Errichtung und dem Betrieb der Vorhaben eingesetzten Techniken und Stoffe im 
Sinne Ziffer 2 hh) der Anlage 1 zum BauGB werden erwartungsgemäß keine Beeinträchti-
gungen über die in diesem Kapitel beschriebenen hinausgehenden Auswirkungen hervorru-
fen.  

2.5.5 Wechselwirkungen 

Soweit planungsbedingte Einwirkungen sich aufgrund des ökosystemaren Wirkungsgefüges 
der Umwelt bei mehreren Umweltgütern auswirken, sind sie am jeweiligen Ende der Wir-
kungskette gegebenenfalls unter Berücksichtigung kumulativer Wirkungen verzeichnet 
(Wechselwirkungen zusätzliche Auswirkungen aufgrund von ökosystemaren Wechselwir-
kungen). 

2.6 Vermeidung / Ausgleich nachteiliger Auswirkungen, Energieeffizienz 

2.6.1 Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die Planung wurde so entwickelt, dass Beeinträchtigungen der Umwelt sowie Emissionen 
im Sinne § 1 Abs. 6 Nr. 7e,h) BauGB, Abfall und Abwässern so weit wie möglich vermieden 
werden. Folgende Planungsgesichtspunkte und Maßnahmen zur Vermeidung wurden dazu 
festgelegt:  
 
1. Durchgrünung des Parkplatzes durch die Pflanzung von einem Baum je 7 Stellplätze.  

2. Pflanzung von einem Baum je 1000 m² Baugrundstück.  

3. Pflanzung einer Hecke entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs. 
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4. Stellplätze sind wasserdurchlässig zu gestalten. 

5. Anlage von Regenrückhaltebecken sowie Sickermulden, für eine kontrollierte Abfüh-
rung des anfallenden Niederschlagwassers in den natürlichen Wasserhaushalt. 

2.6.2 Ausgleich von Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind trotz der Vermeidungsmaßnahmen nicht 
vollständig auszuschließen.  
 
Aufgrund des Ausgangszustandes des Ackers (A11, 2 Wertpunkte), des Intensivgrünlands 
(G11, 3 Wertpunkte) sowie der Hecken (B112, 10 Wertpunkte) in Verbindung mit der GRZ 
von 0,8 ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 19150,2 Wertpunkten  (  Tabelle  4) 
 
Als Ausgleichsmaßnahme wird auf Fl.-Nr. 1091 im Umfang von 1747 m² aus einer intensiv 
genutzten Wiese (G11, 3 Wertpunkte) eine extensiv genutzte artenreiche Wiese (G212, 8 
Wertpunkte) hergestellt. Innerhalb der Fläche sind ca. alle 10 m einzelner Streifen mit Hilfe 
einer Wiesenegge aufzureißen. Durch Einsaat einer Frischwiesenmischung der Herkunfts-
region 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion wird das Artenreichtum gesteigert. In 
den ersten 2-5 Jahren ist die Wiese viermal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist von der Flä-
che zu transportieren. Kein Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Anschließend 
ist die Fläche zweimal jährlich nach dem 15.06. und vor dem 30. 09. zu mähen. Das Mähgut 
ist von der Fläche zu transportieren. Kein Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. 
Jährlich alternierend ist ein Altgrasstreifen (10-15%) zu erhalten, er ist nicht zu mähen. Es 
ergibt sich ein Kompensationsumfang von 8735 Wertpunkten.  
 
Zusätzlich wird im Norden der Fl.-Nr. 1089 auf einer Ackerfläche (A11, 2 Wertpunkte) auf 
einer Fläche von 1736 m² ein Streuobstbestand im Komplex mit Extensivgrünland, junge 
Ausprägung (B431, 8 Wertpunkte) angelegt. Es sind 10 heimischen Obstbäume 14-16 cm, 
3xv., in einem Mindestabstand von 10 m zu pflanzen. Der Acker ist zu pflügen und an-
schließend mehrfach zu fräsen bzw. zu grubbern. Danach kann die Einsaat einer Frisch-
wiesenmischung der Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion erfol-
gen. Die Fläche ist zweimal jährlich nach dem 15.06. und vor dem 30.09. zu mähen. Das 
Mähgut ist von der Fläche zu transportieren. Kein Einsatz von Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln. Die Bäume sind fachgerecht zu pflegen (Wässern, Erziehungsschnitt, Pflege-
schnitt). Es ergibt sich ein Ausgleichsumfang von 10.416 Wertpunkten.  
 
Der Gesamtausgleichsumfang von 19151 Wertpunkten deckt den Ausgleichsbedarf von 
19150 Wertpunkten ab (Tabelle 5). 
 
Die Grünordnung ist spätestens eine Vegetationsperoide nach Beendigung der Baumaß-
name (Feststellung der Bezugsfertigkeit) umzusetzen, während die Ausgleichsmaßnahmen 
spätestens in der auf die Rohplanie folgenden Pflanzperiode hergestellt werden müssen. 
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  Abbildung 3: Eingriffsbewertung 

 
 
 
 

  Tabelle 4: Eingriffsbilanz 

Bestandserfassung Schutzgut Arten und Lebensräume 
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A11 Acker 9395 2 0,80 15032 

G11 Intensivgrünland 1236 3 0,80 2966,4 

B211 mesophiles Gebüsch 144 10 0,80 1152 

Summe 10775     19150,4 
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  Tabelle 5: Bilanzierung der Ausgleichsmaßnahmen  

  

Ausgangszustand nach 
der BNT-Liste 

Prognosezustand nach der 
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Ausgleichsmaßnahme 
M

aß
na

hm
en

 N
r.

  

C
od

e 

B
ez

ei
ch

nu
ng

 

B
ew

er
tu

ng
 (

W
P

) 

C
od

e 

B
ez

ei
ch

nu
ng

 

B
ew

er
tu

ng
 (

W
P

) 

F
lä

ch
e 

(m
²)

 

A
uf

w
er

tu
ng

 

E
nt

si
eg

el
un

gs
fa

kt
or

 

A
us

gl
ei

ch
su

m
fa

ng
 (

W
P

) 

Ausgleich Fl.-Nr. 1091 

1 G11 Intensivgrün-
land 

3 G212 Mäßig extensiv 
genutztes, arten-
reiches Grünland 

8 1747 5 - 8735 

Ausgleich Fl.-Nr. 1089  
  
2 A11 Acker 2 B431 Streuobst im 

Komplex mit 
Extensivgrün-
land, junge Aus-
prägung 

8 1736 6   10416 

Summe       3483     19151 

benötigter Ausgleich           
  19150 

 

2.7 Umweltprognose bei Nichtdurchführung 

Im Falle der Nichtdurchführung könnte die Firma Heber an ihrem bestehenden Standort 
nicht erweitert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Fläche weiterhin ackerbaulich 
genutzt würde.  

2.8 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Da es sich um die Erweiterung eines bestehenden Betriebes handelt, ist unter Berücksichti-
gung der Entwässerung und der Eingrünung keine Flexibilität innerhalb der Planung gege-
ben. 

2.9 Monitoring 

Derzeit werden keine Monitoring-Maßnahmen für erforderlich gehalten. Monitoring-
Maßnahmen werden soweit erforderlich im Zuge der Entwurfsfassung und entsprechen 
auch der Empfehlungen der Fachstellen im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB ergänzt. 

2.10 Zusammenfassung Umweltbericht 

Ziel der Planung ist es, die bauleitplanerischen Voraussetzungen zu schaffen, um einen be-
stehenden Gewerbebetrieb zu erweitern. Ein Gewerbegebiet nach §6 BauNVO soll ausge-
wiesen werden. 
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1. Aufgabenstellung 

Die Firma Heber beabsichtigt eine Erweiterung ihres bestehenden Standortes in Rott-
halmünster / Weihmörting in Richtung Nordwesten bzw. Norden, um die Fertigung in 
den bestehenden Betriebsgebäuden zu entzerren.  
Hierzu wird der vorhabenbezogene Bebauungs- �X�Q�G���*�U�•�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�*�H�Z�H�U�E�H�J�H��
�E�L�H�W���:�H�L�K�P�|�U�W�L�Q�J�³���G�H�V���0�D�U�N�W�H�V���5�R�W�W�K�D�O�P�•�Q�V�W�H�U aufgestellt. 

Neben einer neuen Werkhalle, die im Norden als Kalthalle zum Verladen von gefertig-
ten Produkten ausgeführt wird, soll nördlich des Bestandsbetriebes ein Bereich für 
Pkw-Stellplätze und zur Anordnung eines Heizwerkes vorgesehen werden. Außerdem 
sollen im Süden der neu geplanten Halle ebenfalls Parkmöglichkeiten entstehen. 

Nach telefonischer Abstimmung mit dem Sachgebiet Immissionsschutz im Landrats-
amt Passau ist es für diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht erforderlich, 
eine Geräuschemissionskontingentierung nach DIN 45691 durchzuführen.  

Da für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan ohnehin davon ausgegangen  
werden muss, dass eine detaillierte Betriebsbeschreibung sowie eine detaillierte  
Planung der Freiflächengestaltung und der vorgesehenen Betriebsgebäude vorliegt, 
kann eine einheitliche schalltechnische Untersuchung angefertigt werden, die glei- 
chermaßen für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie für 
das nachfolgende Genehmigungsverfahren verwendet werden kann. 

Zur Berücksichtigung der Geräuschvorbelastung an den maßgeblichen Immissionsor-
ten sind nach Nr. 3.2.1 um 6 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwerte heranzuziehen. 

Nach Abstimmung mit dem Landratsamt Passau sind maßgebliche Immissionsorte 
grundsätzlich zunächst dort vorzusehen, wo sie auch bereits in unserer schalltechni-
schen Untersuchung aus dem Jahr 2010 angesetzt wurden. Drüber hinaus müssen 
fremdvermietete Gebäude auf dem Betriebsgelände ebenfalls berücksichtigt werden. 

2. Grundlagen 

2.1 Verwendete Unterlagen 

Diesem Bericht liegen zugrunde: 

/1/ 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm �± TA Lärm)  
vom 26. August 1998, GMBl 1998, Nummer 26, S. 503,  
geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017  
(BAnz AT 08.06.2017 B5) 
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/2/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90,  
Der Bundesminister für Verkehr, Ausgabe 1990 

/3/ Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell gültigen Fassung 

/4/ "Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge" 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
vom 15. März 1974 in der aktuell gültigen Fassung 

/5/ DIN 18005, Juli 2002,  
Schallschutz im Städtebau  
Teil 1: "Grundlagen und Hinweise für die Planung"  
mit Beiblatt 1, Mai 1987,  
"Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" 

/6/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes  
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990  
(BGBl. I S. 1036),  
zuletzt geändert durch Art. 1 V. v. 04.11.2020, BGBl. I S. 2334 

/7/ Parkplatzlärmstudie  
Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omni-
busbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen,  
6. überarbeitete Auflage,  
Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.), Augsburg 2007 

/8/ Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf Be-
triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, 
Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt "Umweltplanung, 
Arbeits- und Umweltschutz", Heft 192, 1995 

/9/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last-
kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, 
Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche 
insbesondere von Verbrauchermärkten,  
Schriftenreihe des Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie [HLUG], 
"Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen", Heft 3, 2005 

/10/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,  
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 
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/11/ VDI-Richtlinie 2571, August 1976,  
"Schallabstrahlung von Industriebauten"  
(zurückgezogen seit Oktober 2006, im Regelungsbereich der TA Lärm jedoch weiterhin anzuwenden) 

 

/a/ Angaben der Firma Heber GmbH zum zukünftigen Betriebsablauf, Betriebs-
beschreibung vom 24.05.2022 

/b/ Ortsbesichtigung in Rotthalmünster / Weihmörting am 24.05.2022 

/c/ Auszug aus dem digitalen Katasterkartenwerk sowie dem georeferenzierten 
Luftbild, entnommen dem BayernAtlas-plus der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung am 21.06.2022 

/d/ Auszug aus dem digitalen Geländemodell DGM1 der Bayerischen Vermes-
sungsverwaltung, zum Download zur Verfügung gestellt am 21.06.2022 

/e/ Datenblatt RHK-AK 854 der Firma HEIZOMAT Gerätebau-Energiesysteme 
GmbH 

/f/ Lageplan mit Heizwerk zur Erweiterung der Fa. Heber in Rotthalmünster, Ber-
ger Architekten, 04.04.2022 

/g/ Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan 
�Ä�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W���:�H�L�K�P�|�U�W�L�Q�J�³���G�H�V���0�D�U�N�W�H�V���5�R�W�W�K�D�O�P�•�Q�V�W�H�U�����%�H�U�J�H�U���$�U�F�K�L�W�H�N��
ten, 13.06.2022 

/h/ Präsentation Fa. Laumer Komplettbau zur Betriebserweiterung der Fa. Heber 
in Rotthalmünster vom 08.07.2020 

Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit der Lärmprognose-Software Sound-
PLAN, Version 8.2, der SoundPLAN GmbH durchgeführt. 
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2.2 Beurteilungsgrundlage 

2.2.1 Bauleitplanung 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) /3/ sind bei der Bauleitplanung 
unter anderem die Belange des Umweltschutzes und damit, als Teil des Immissions-
schutzes, auch der Schallschutz zu berücksichtigen. Nach § 50 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) /4/ sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Ver-
kehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes beson-
ders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentliche Gebäude soweit 
wie möglich vermieden werden. Nach diesen gesetzlichen Anforderungen ist es gebo-
ten, den Schallschutz soweit wie möglich zu berücksichtigen. Diese räumen ihm an-
deren Belangen gegenüber einen hohen Rang, jedoch keinen Vorrang ein. 

Bei allen Neuplanungen, einschließlich der "heranrückenden Bebauung", sowie bei 
Überplanungen von Gebieten ohne wesentliche Vorbelastung ist ein vorbeugender 
Schallschutz anzustreben. Bei Überplanungen von Gebieten mit Vorbelastungen gilt 
es, die vorhandene Situation zu verbessern und bestehende schädliche Schalleinwir-
kungen soweit wie möglich zu verringern bzw. zusätzliche nicht entstehen zu lassen. 

Erste Stufe einer sachgerechten Schallschutzplanung ist die schalltechnische Be-
standsaufnahme bzw. Prognose. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren mit unter-
schiedlichen Richtlinien für verschiedene Anwendungsbereiche. Für den Schallschutz 
in der städtebaulichen Planung wird die DIN 18005 /5/ mit dem zugehörigen Beiblatt 1 
zur Anwendung empfohlen. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderli-
chen Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB /3/ 
ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen. Die Abwägung kann in be-
stimmten Fällen beim Überwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten Ge-
bieten - zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.  
Wo die Grenze für eine noch zumutbare Lärmbelastung liegt, hängt von den Umstän-
den des Einzelfalles ab. Dabei sind vor allem der Gebietscharakter und die tatsächli-
che oder durch eine andere Planung gegebene Vorbelastung zu berücksichtigen. 
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Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt für eine Beurteilung 
von Lärmimmissionen dienen und dass von ihnen sowohl nach oben als auch nach 
unten abgewichen werden kann. Dabei ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB als Ober-
grundsatz zu berücksichtigen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. 

Um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf an-
gemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen, ist die Einhaltung bzw. Unter-
schreitung der Orientierungswerte bereits am Rand der Bauflächen bzw. der überbau-
baren Grundstücksflächen wünschenswert. 

Folgende schalltechnische Orientierungswerte sind in der DIN 18005 /5/ als Planungs-
zielwerte für Geräuschimmissionen angegeben: 

Für Misch-/Dorfgebiete (MI/MD): tags 60 dB(A), nachts 45 dB(A) bzw. 50 dB(A) 

Bei Geräuschen, die von öffentlichen Verkehrswegen ausgehen, gelten nachts die 
oben an dritter Position angegebenen um 5 dB(A) höheren Orientierungswerte. 

Die Zuordnung der jeweiligen Orientierungswerte zu den entsprechenden Flächen er-
folgt auf Grundlage von rechtskräftigen Bebauungsplänen oder den Planungsabsich-
ten, die durch den Flächennutzungsplan dargestellt sind. 

Geräuschimmissionen bei Wohngebäuden im Außenbereich werden in der Regel an-
hand der Orientierungswerte für Misch-/Dorfgebiete beurteilt. 

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden 
Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht ein-
halten.  
Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswer-
ten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein 
Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung 
und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere bei 
Schlafräumen) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

2.2.2 Anlagen nach TA Lärm 

Bei der geplanten Betriebserweiterung der Heber GmbH handelt es sich um eine An-
lage im Sinne von § 3 Abs. 5 BImSchG. Nach Nr. 1 TA Lärm /1/ fällt diese Anlage in 
den Anwendungsbereich der TA Lärm. 

Die Beurteilung von Geräuschimmissionen dieser Anlagen erfolgt anhand der Immis-
sionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der TA Lärm /1/. 
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Danach dürfen an einem Immissionsort durch die Summe aller einwirkenden Geräu-
sche aus Anlagen die folgenden Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden nicht 
überschritten werden: 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

 

Die Tageszeit beginnt um 06:00 Uhr und endet um 22:00 Uhr. Der Beurteilungszeit-
raum beträgt somit für die Tageszeit 16 Stunden. 

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Zeitstunde (z.B. 01:00 Uhr bis 
02:00 Uhr) im Zeitraum 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel, 
zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Die Art der in der vorstehenden Tabelle bezeichneten Gebiete und Einrichtungen 
ergibt sich gemäß Nr. 6.6 der TA Lärm /1/ aus den Festlegungen in Bebauungsplänen. 
Ist kein Bebauungsplan vorhanden, so sind die entsprechenden Gebiete nach ihrer 
Schutzbedürftigkeit zu beurteilen.  
Immissionsorten im Außenbereich werden i.d.R. die Immissionsrichtwerte für Kern-, 
Dorf- und Mischgebiete zugeordnet. 

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Nr. A.1.3 der TA Lärm bei bebauten 
Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am 
stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes, bei unbebauten Flächen oder be-
bauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem 
am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach Bau- und Planungsrecht Gebäude 
mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 

 

 

Immissions-
richtwerte 

[dB(A)] 

Tag Nacht 

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

f) in reinen Wohngebieten 50 35 

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 55 40 

d) in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 60 45 

c) in urbanen Gebieten 63 45 

b) in Gewerbegebieten 65 50 

a) in Industriegebieten 70 70 
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Besondere Regelungen der TA Lärm 

Ruhezeitenzuschlag (Nr. 6.5 der TA Lärm) 

Nach Nr. 6.5 der TA Lärm /1/ ist in Gebieten nach Nr. 6.1, Buchstaben e) bis g) der 
TA Lärm, also z.B. in reinen und allgemeinen Wohngebieten, nicht aber in Kern-, Dorf- 
und Mischgebieten sowie urbanen Gebieten�����I�•�U���I�R�O�J�H�Q�G�H���=�H�L�W�H�Q���H�L�Q���Ä�=�X�V�F�K�O�D�J���I�•�U���7�D��
�J�H�V�]�H�L�W�H�Q���P�L�W���H�U�K�|�K�W�H�U���(�P�S�I�L�Q�G�O�L�F�K�N�H�L�W�³�����V�R�J���� �Ä�5�X�K�H�]�H�L�W�H�Q�]�X�V�F�K�O�D�J�³���� �]�X���E�H�U�•cksichti-
gen: 

an Werktagen:   06:00 Uhr �± 07:00 Uhr,  
  20:00 Uhr �± 22:00 Uhr. 

an Sonn- und Feiertagen:  06:00 Uhr �± 09:00 Uhr,  
  13:00 Uhr �± 15:00 Uhr,  
  20:00 Uhr �± 22:00 Uhr. 

Der Zuschlag beträgt 6 dB(A). 

Da wie schon in früheren schalltechnischen Untersuchungen für alle Immissionsorte 
im Umfeld der Firma Heber die Schutzbedürftigkeit eines Mischgebietes heranzuzie-
hen ist, findet der Ruhezeitenzuschlag nach TA Lärm /1/ in den vorliegenden Berech-
nungen keine Anwendung. 

Spitzenpegelkriterium 

Die Anforderungen der TA Lärm /1/ sind nach Nr. 6.1 der TA Lärm auch dann nicht 
erfüllt, wenn kurzzeitig auftretende Pegelspitzen den Immissionsrichtwert tags um 
mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Nicht relevante Zusatzbelastung (Nr. 3.2.1 Absatz 2 der TA Lärm) 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung 
der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung nicht versagt werden, wenn der 
von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als 
nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beur-
teilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A�����X�Q�W�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�W�����V�R�J�����Ä�,�U�U�H�O�H��
�Y�D�Q�]�J�U�H�Q�]�H�³���R�G�H�U���Ä��-dB-�.�U�L�W�H�U�L�X�P�³���� 

Die Bestimmung der Vorbelastung kann in diesem Fall entfallen. 
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Einwirkungsbereich einer Anlage (Nr. 2.2 der TA Lärm) 

Ein Immissionsort befindet sich im Einwirkungsbereich einer Anlage, wenn der Beur-
teilungspegel um weniger als 10 dB(A) unter dem maßgebenden Immissionsrichtwert 
liegt oder die Geräuschspitzen den für deren Beurteilung maßgeblichen Immissions-
richtwert erreichen. 

Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen (Nr. 7.4 der TA Lärm) 

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die 
im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden 
Anlage zuzurechnen und gemeinsam mit ihr zu beurteilen. 

Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Ab-
stand von bis zu 500 Metern von dem Betriebsgrundstück sollen in Kur-, Wohn-, Kern-, 
Dorf- und Mischgebieten sowie urbanen Gebieten durch Maßnahmen organisatori-
scher Art soweit wie möglich vermindert werden, soweit  

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 
Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung  
(16. BImSchV /6/) erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist 
nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90 /2/ zu berechnen. 

3. Gewerbegeräusche 

Die Lage des Planungsgebietes nordwestlich der Heberstraße geht aus Abbildung 1 
hervor.  

3.1 Maßgebliche Immissionsorte 

Im Südwesten der Betriebserweiterung der Heber GmbH befindet sich ein fremdver-
mietetes Gebäude (Fl.-Nr. 186/3) im Besitz der Heber GmbH sind. Dies ist nach Auf-
fassung des Landratsamtes als Immissionsorte zu berücksichtigen. 

Im Süden bzw. Südosten des Bestandsbetriebes befinden sich betriebsfremde Wohn-
gebäude auf den Fl.-Nrn. 186/8 und 43/3. 
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Für alle übrigen betriebsfremden Gebäude im Ortsbereich ergeben sich aufgrund der 
Abstandsverhältnisse geringere Beurteilungspegel und Maximalpegel, so dass diese 
nicht als Immissionsorte betrachtet werden müssen. 

Die Immissionsorte befinden sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. 
Aufgrund der baulichen Nutzung im Umfeld gehen wir in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt von der Schutzbedürftigkeit eines Mischgebietes aus. 

3.2 Geräuschemissionen 

Nachfolgend werden die zu erwartenden Geräuschemissionen des Betriebes auf Ba-
sis der vorliegenden Betriebsbeschreibung /a/ prognostiziert. 

3.2.1 Pkw-Parkplätze 

Die Berechnung der Geräuschemission der Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher 
erfolgt nach dem getrennten Verfahren (einzelne Berücksichtigung der Stellplätze so-
wie der Zufahrten) der Parkplatzlärmstudie /7/ des Bayerischen Landesamtes für Um-
welt. 

Wesentliche Ausgangsgröße für die Berechnung ist die Bewegungshäufigkeit (Zahl 
der Fahrzeugbewegungen pro Stunde; dabei entspricht eine Bewegung einer Anfahrt 
oder einer Abfahrt). Hierbei wird zunächst davon ausgegangen, dass je Stellplatz pro 
Tag 4 Parkbewegungen stattfinden.  
Der nördliche Parkplatz verfügt über 100 Stellplätze, für den südlich gelegene Park-
platz nördlich der Woppinger Straße sind 16 Stellplätze geplant. Dies entspricht dann 
400 bzw. 64 Parkbewegungen tagsüber. 

Sicherheitshalber werden im Modell für den nördlichen Parkplatz tagsüber 480 Park-
bewegungen und für den Parkplatz an der Woppinger Straße 80 Parkbewegungen 
berücksichtigt. 

Zusätzlich werden auf Basis der Betriebsbeschreibung /a/ in der Stunde von 05:00 Uhr 
bis 06:00 Uhr (lauteste Nachtstunde nach TA Lärm /1/) 120 Parkbewegungen für den 
nördlichen Parkplatz angesetzt (Schichtbeginn). 

Für den südlichen Parkplatz werden während der lautesten Nachtstunde keine Pkw-
Bewegungen berücksichtigt. 

Nach der Parkplatzlärmstudie (getrenntes Verfahren) errechnet sich der Schallleis-
tungspegel eines Parkplatzes nach folgender Beziehung: 

LWA / dB(A) = 63 + KPA + KI �����������‡���O�J���%���‡���1�� 
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mit: 

63 dB(A)   =  Ausgangsschallleistungspegel  für eine Bewegung / Stunde auf einem
   P+R-Platz, 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart; hier: KPA= 0 (Besucher- und  
   Mitarbeiterparkplätze), 

KI = Zuschlag für Impulshaltigkeit; hier KI = 4 dB(A), 

�%���‡���1�� = alle Bewegungen je Stunde auf dem gesamten Parkplatz. 

Für eine Bewegung pro Stunde erhält man einen Schallleistungspegel in Höhe von 

LWA = 67 dB(A). 

Dieser Schallleistungspegel wird im digitalen Rechenmodell den Flächenschallquellen 
der Parkplätze mit einer Emissionshöhe von 0,5 m über Gelände zugeordnet (siehe 
Abbildung 1).  
Die Zahl der Parkbewegungen tags und nachts wird über einen sogenannten Tages-
gang berücksichtigt, der jeder Schallquelle ihre Einwirkdauern bzw. -häufigkeiten stun-
dengenau zuweist. 

Die höchsten kurzzeitigen Geräuschspitzen treten laut Parkplatzlärmstudie /8/ beim 
Kofferraumschließen auf (74 dB(A) in 7,5 m Entfernung). Dem entspricht ein maxima-
ler Schallleistungspegel LWA,max = 99,5 dB(A). Dieser wird im schalltechnischen Be-
rechnungsmodell für jeden Immissionsort dem jeweils ungünstigsten Punkt der Flä-
chenschallquelle zugeordnet. 

Die Zufahrt zu dem Parkplatz wird wiederum durch eine Linienschallquelle mit einer 
Höhe von 0,5 m über Gelände modelliert, der längenbezogene Schallleistungspegel 
beträgt LWA�µ = 47,5 dB(A) / m. Die Korrekturwerte für die Einwirkdauer / Einwirkhäufig-
keiten dLw entsprechen denjenigen der Stellplätze. 

3.2.2 Waren Ein- und Ausgang 

Derzeit finden Warenein- und -ausgang ausschließlich im Osten des Betriebsgeländes 
an der Heberstraße statt. 

Zukünftig soll in diesem Bereich nur noch der Wareneingang stattfinden. Der Waren-
ausgang erfolgt dann ausgehend von der Kalthalle im nördlichen Bereich der geplan-
ten neuen Betriebshalle hin zur Heberstraße. 
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Die Lkw-Fahrwege für Wareneingang und Warenausgang können der beigefügten Ab-
bildung entnommen werden.  
Die Lkw für den Wareneingang fahren von der Heberstraße aus in die überdachte An-
lieferzone und fahren von dort über die Ausfahrt im Nordosten auf die Heberstraße.  

Die Lkw für den Warenausgang fahren von der Heberstraße im Osten aus auf das 
Betriebsgelände und südlich des Parkplatzes im Norden des Betriebsgeländes bis hin 
zur Kalthalle. Nach Einfahrt durch das Tor in der Ostfassade wird das Fahrzeug im 
Inneren der Kalthalle beladen. Anschließend verlässt das Fahrzeug über ein Tor in der 
Westfassade die Halle, umfährt diese im Norden und verlässt das Betriebsgelände 
wieder über die Ausfahrt zur Heberstraße im Osten. 

Nach der vorliegenden Betriebsbeschreibung /a/ werden pro Tag maximal 18 Anliefe-
rungen von leichten und schweren Lkw sowie Lieferwagen (Paketdienste) erwartet. 
Sicherheitshalber gehen wir für die Anlieferung pro Tag von insgesamt 20 Anlieferun-
gen durch schwere Lkw aus. Diese Anzahl wird der entsprechenden Linienschallquelle 
des Lkw-Fahrweges mit einer Höhe von einem Meter über Gelände über einen Tages-
gang zugewiesen. 

Für den Warenausgang werden pro Tag etwa 10 schwere Lkw erwartet. Sicherheits-
halber legen wir unseren Berechnungen für die jeweiligen Fahrwege bis zur Einfahrt 
in die Halle und ab der Ausfahrt aus der Halle bis zur Heberstraße 20 schwere Lkw 
pro Tag über einen Tagesgang zugrunde. 

Ein weiterer Lkw Fahrweg wird zur Belieferung der Hackschnitzelheizung mit Hack-
schnitzeln berücksichtigt. Nach der vorliegenden Betriebsbeschreibung ist hier einmal 
pro Woche mit einer Anlieferung zu rechnen. Für unsere Beurteilung gehen wir sicher-
heitshalber davon aus, dass diese Anlieferung mit einer Einfahrt und einer Ausfahrt 
(2 Bewegungen) am Beurteilungstag stattfindet. 

Für schwere, nicht lärmarme Lkw gibt die Studie /8/ einen längenbezogenen Schall-
leistungspegel je Meter Fahrstrecke für eine Bewegung pro Stunde in Höhe von 
LWA' = 63 dB(A) pro Meter an, der den Linienschallquellen der Lkw-Fahrwege zuge-

ordnet wird. 

Darüber hinaus wird für die Anlieferung von Hackschnitzeln noch ein Rangierbereich 
des Lkw südlich der Hackschnitzelheizung berücksichtigt (siehe Abbildung). Die Studie 
/9/ gibt Pro anliefern dem Lkw eine Einwirkdauer der Rangiergeräusche von 2 Minuten 
mit einem Schallleistungspegel von LWA' = 99 dB(A) an. Dieser Schallleistungspegel 

wird zusammen mit der Einwirkdauer der entsprechenden Flächenschallquelle mit ei-
ner Emissionshöhe von einem Meter über Gelände zugewiesen. 
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Zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums nach TA Lärm /1/ wird den Linien- und 
Flächenschallquellen ein maximaler Schallleistungspegel LWA,max = 108 dB(A) (Be-
triebsbremse) an demjenigen Punkt der Schallquelle zugeordnet, für den sich an dem 
jeweiligen Immissionsort der höchste Maximalpegel ergibt. 

3.2.3 Hackschnitzelheizung 

Bei herkömmlicher Massivbauweise kann die Geräuschabstrahlung aus dem Inneren 
der Hackschnitzelheizung ins Freie üblicherweise vernachlässigt werden. 

Maßgebliche Geräuschquelle der Hackschnitzelheizung ist demnach die Kaminmün-
dung. Emissionsmessungen des Herstellers zufolge /e/ beträgt der Schallleistungspe-
gel dabei LWA = 66 dB(A). 

Aus Gründen der Prognosesicherheit wird einer Punktschallquelle in 10 Meter Höhe 
über Gelände tagsüber und nachts ein Schallleistungspegel in Höhe von 
LWA = 70 dB(A) zugewiesen (siehe Abbildung). 

3.2.4 Geplante Gebäude 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der einzelnen Gebäudebauteile der neuen 
Werk- und Kalthalle (Tore, Fenster usw.) erfolgt nach der VDI-Richtlinie 2571 /11/. 

Ausgangsgröße für die Berechnung ist der Halleninnenpegel LI. In Verbindung mit den 

bewerteten Schalldämm-Maßen R'w der einzelnen Gebäudebauteile können damit de-

ren Schallleistungspegel LWA berechnet werden. 

In dem schalltechnischen Berechnungsmodell werden die schallabstrahlenden Ge-
bäudeteile als Flächenschallquellen an den Gebäudefassaden bzw. auf den Dachflä-
chen modelliert. 

Für die Berechnung gehen wir sicherheitshalber von einem mittleren Halleninnenpegel 
von LI = 80 dB(A) und einer Einwirkzeit von 12 Stunden tagsüber aus. Dieser Wert für 
den mittleren Halleninnenpegel liegt nach unserer Erfahrung für vergleichbare Betriebe 
�G�H�X�W�O�L�F�K���D�X�I���G�H�U���Ä�V�L�F�K�H�U�H�Q���6�H�L�W�H�³���� 

Für die Wände und Decken der Halle wird von einer isolierten Bauweise (z.B. mineral-
fasergefüllte Sandwichpaneele) ausgegangen, die ein bewertetes Schalldämmmaß 
von mindestens �5�µw = 35 dB aufweisen. Mit einem Innenpegel LI = 80 dB(A) ergibt sich 
somit ein flächenbezogener Schallleistungspegel von: 

 �/�µ�µWFassade = LI �± 4 �± �5�¶w = 41 dB(A) pro m2. 
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Diese Ansätze wurden auch für Fassaden und Dach des Verbindungsbaus zur Be-
standshalle berücksichtigt. 

In der Plandarstellung /h/ sind für die geplante Werkhalle Fenster eingezeichnet, die 
ebenfalls im digitalen Berechnungsmodell berücksichtigt werden. Hierfür wurde aus 
Gründen der Prognosesicherheit von einer einfachen Isolierverglasung mit einem be-
werteten �6�F�K�D�O�O�G�l�P�P�P�D�‰���Y�R�Q���5�¶w = 25 dB ausgegangen: 

   �/�µ�µWFenster = LI �± 4 �± �5�¶w = 51 dB(A) pro m2 

Im nördlichen Bereich der Ost- und Westfassade ist je ein Rolltor vorgesehen, das für 
ein- und ausfahrende Lkw im Warenausgang genutzt wird. Wir gehen davon aus, dass 
die Tore lediglich zur Ein- und Ausfahrt von Lkw geöffnet werden. Innerhalb der zwölf-
stündigen Betriebszeit tagsüber gehen wir von einer 10-minütigen Öffnungszeit pro 
Stunde aus. Die restlichen 50 Minuten der Stunden sowie nachts werden die Tore als 
geschlossen �P�L�W���H�L�Q�H�P���E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q���6�F�K�D�O�O�G�l�P�P�P�D�‰���Y�R�Q���5�¶w = 20 dB angesetzt. 

   �/�µ�µWRolltor = LI �± 4 �± �5�¶w = 56 dB(A) pro m2 

 

3.3 Geräuschimmissionen und Beurteilung 

Ausgehend von dem in Abschnitt 3.2 beschriebenen Emissionsansatz wurden an den 
maßgeblichen Immissionsorten (siehe Abbildung 1) die Beurteilungs- und Maximalpe-
gel nach dem Berechnungsverfahren der DIN ISO 9613-2 /7/ berechnet. 

3.3.1 Beurteilungspegel 

Auf Seite 1 des Anhangs A sind im mittleren Bereich der Tabelle die berechneten Be-
urteilungspegel während der Tages- und Nachtzeit den Immissionsrichtwerten für 
Mischgebiete gegenübergestellt.   
Die Details der Ausbreitungsberechnung für die Beurteilungspegel gehen aus dem An-
hang B hervor. 

An allen maßgeblichen Immissionsorten wird während der Tages- und Nachtzeit der 
Immissionsrichtwert um deutlich mehr als 6 dB(A) unterschritten.  

Das Bauvorhaben ist somit in Bezug auf die Beurteilungspegel auch ohne Berücksich-
tigung der Geräuschvorbelastung aus anderen Anlagen nach Nr. 3.2.1 TA Lärm /1/ 
genehmigungsfähig. 
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3.3.2 Maximalpegel 

Im rechten Bereich der Tabelle 1 des Anhangs A sind die während der Tageszeit be-
rechneten Maximalpegel dem jeweiligen Spitzenpegelkriterium der TA Lärm /1/ gegen-
übergestellt. Die Details der Ausbreitungsberechnung für die Maximalpegel gehen aus 
Anhang C hervor. 

An allen maßgeblichen Immissionsorten wird das zulässige Spitzenpegelkriterium der 
TA Lärm deutlich unterschritten. 

3.3.3 Anlagenbezogener Verkehr im öffentlichen Straßenraum 

Pro Tag finden gemäß der vorliegenden Emissionsansatz maximal   
480 + 80 + 20 + 20 + 2 = 602 Bewegungen (An- oder Abfahrten) von Fahrzeugen statt. 

Innerhalb der 16-stündigen Tageszeit entspricht dies ca. 38 Bewegungen pro Stunde.  

Innerhalb der 8-stündigen Nachtzeit wird von 120 Pkw-Bewegungen ausgegangen. 
Dies entspricht 15 Pkw-Bewegungen pro Stunde. 

Aufgrund dieser vergleichsweise geringen Bewegungshäufigkeiten kann ausgeschlos-
sen werden, dass an den umliegenden maßgeblichen Immissionsorten gleichzeitig der 
Immissionsgrenzwert 16. BImSchV /2/ von tags 64 dB(A) und nachts 54 dB(A) für 
Mischgebiete überschritten und gleichzeitig der Beurteilungspegel der Verkehrsgeräu-
sche um mindestens 3 dB(A) erhöht wird. 

Organisatorische Maßnahmen zur Minderung der Geräuschimmissionen des anlagen-
bezogenen Verkehrs im öffentlichen Straßenraum nach Nr. 7.4 TA Lärm /1/ sind daher 
nicht erforderlich. 

4. Prognoseunsicherheit 

Zur Berechnung der zu erwartenden Geräuschimmissionen wird die Schallprognose-
Software SoundPLAN verwendet. Für die verwendeten Berechnungsverfahren liegt 
vom Hersteller eine Konformitätserklärung gemäß "DIN 45687:2006-05 - Software-Er-
zeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanforderun-
gen und Prüfbestimmungen" vor. 
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Das softwarebasierte Prognosemodell enthält zur Minimierung von Berechnungsfeh-
lern auf dem Ausbreitungsweg soweit erforderlich ein digitales Geländemodell sowie 
digitale Flurkarten. Zur Schallausbreitungsberechnung wird in der Regel die DIN ISO 
9613-2 verwendet. Diese entspricht einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2. In Ta-
belle 5 der DIN ISO 9613-2 ist in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Geräuschquelle 
und Empfänger sowie der mittleren Ausbreitungshöhe eine geschätzte Genauigkeit 
von maximal ±3dB angegeben. Bei einem Vertrauensintervall von 95%, welches bei 
einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 zugrunde gelegt werden kann, entspricht 
dies einer Standardabweichung von 1,5 dB. 

Die der Prognose zugrunde gelegten Emissionsdaten und Einwirkdauern entsprechen 
in der Regel der Obergrenze der zu erwartenden Geräuschemissionen bzw. Einwirk-
dauern der einzelnen maßgeblichen Geräuschquellen. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass auch das Gesamtergebnis der Berechnung die Obergrenze der zu erwar-
tenden Streubreiten im Rahmen der auftretenden Prognoseunsicherheit wiedergibt 
und eine Unsicherheit in der Ausbreitungsberechnung ausreichend kompensiert wird. 

5. Auflagenvorschläge für den Genehmigungsbescheid 

Wir empfehlen, in den Genehmigungsbescheid folgende Auflagen zum Betrieb aus 
schalltechnischer Sicht aufzunehmen: 

1) Hinsichtlich der Beurteilung der vom Betrieb ausgehenden Geräuschimmissio-
nen gelten die Vorgaben der TA Lärm (6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998), geändert durch Ver-
waltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

2) Folgende aufgrund der Geräuschvorbelastung aus anderen Anlagen um 
6 dB(A) reduzierte Immissionsrichtwerte dürfen durch die Geräuschimmissio-
nen, die durch die beantragte Erweiterung des Betriebes der Heber GmbH 
verursacht werden, an den umliegenden maßgeblichen Immissionsorten nicht 
überschritten werden: 

Fl.-Nrn. 43/3 und 186/8 
sowie 
Fl.-Nr. 186/3 (solange dieses im Eigentum der Fa. Heber befindliche Gebäude 
fremdvermietet ist): 

 tagsüber 54 dB(A), nachts 39 dB(A), 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen folgende Werte nicht überschrei-
ten: 

 tagsüber 90 dB(A), nachts 65 dB(A), 
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Hinweise 

Die oben genannten reduzierten Immissionsrichtwerte sind bei folgendem Be-
triebsszenario eingehalten.  
Von diesem Szenario kann abgewichen werden, wenn sichergestellt wird, dass 
es dadurch zu keinen Überschreitungen der vorgenannten Richtwerte kommt: 

- Anlieferung sowie Be- und Entladung von Lkw nur tagsüber (06:00 Uhr bis 
22:00 Uhr) 

- An- und Abfahrt von jeweils maximal 20 Lkw pro Tag für Wareneingang und 
Warenausgang 

- Mittlere Schallleistungspegel der Kaminmündung der Hackschnitzelheizung 
LWA = 75 dB(A) 

- Auf dem nördlichen Parkplatz maximal 480 Parkbewegungen zwischen 
06:00 Uhr und 22:00 Uhr sowie 120 Parkbewegungen in der am stärksten 
frequentierten Nachtstunde (lauteste Nachtstunde nach TA Lärm) 

- Auf dem südlichen Parkplatz maximal 80 Parkbewegungen zwischen 
6:00 Uhr und 22:00 Uhr, keine Parkbewegungen zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr 

6. Textvorschlag für den Bebauungsplan 

Wir empfehlen, den folgenden kursiv gedruckten Textvorschlag in die Begründung des 
Bebauungsplans zu übernehmen: 

Im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogene Bebauungs- und Grünord-
nungsplanes �Ä�*�H�Z�H�U�E�H�J�H�E�L�H�W�� �:�H�L�K�P�|�U�W�L�Q�J�³�� �G�H�V�� �0�D�U�N�W�H�V�� �5�R�W�W�K�D�O�P�•�Q�V�W�H�U��
wurde bzgl. der Geräuschemissionen und -immissionen des zukünftig erwei-
terten Standortes der Firma Heber das Gutachten der Lärmschutzberatung 
Steger & Partner GmbH, Bericht Nr. 3549-01/B1/hu vom 25.07.2022 erstellt. 
Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Die Geräuschemissionen und -immissionen der Betriebserweiterung wurden 
auf Basis einer aktuellen Betriebsbeschreibung an den umliegenden maßgeb-
lichen Immissionsorten prognostiziert. 

An diesen Immissionsorten werden sowohl tagsüber als auch nachts die  
Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete um mindestens 6 dB(A) 
unterschritten. 
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Im Sinne von Nr. 3.2.1 der TA Lärm ist die Betriebserweiterung somit hinsicht-
lich der von ihr ausgehenden Geräuschimmissionen auch ohne Berücksichti-
gung der Geräuschvorbelastung aus anderen Anlagen nach TA Lärm geneh-
migungsfähig. 

Zur Übernahme in den Genehmigungsbescheid wurden in der schalltechni-
schen Untersuchung darüber hinaus Auflagenvorschläge aus schalltechni-
scher Sicht formuliert. Hierdurch ist sichergestellt, dass langfristig an den um-
liegenden maßgeblichen Immissionsorten die dort geltenden Immissionsricht-
werte der TA Lärm sowie die zugehörigen Spitzenpegelkriterien eingehalten 
werden. 

7. Zusammenfassung 

Im Zuge der geplanten Betriebserweiterung der Heber GmbH in Rotthalmünster wird 
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt.  

Die umliegenden maßgeblichen Immissionsorte im Mischgebiet sind durch die beste-
henden Betriebsanlagen der Firma Heber geräuschvorbelastet.   
In Abstimmung mit dem Landratsamt Passau wurden daher die von der Betriebserwei-
terung verursachten Geräuschimmissionen an diesen Immissionsorten nach Nr. 3.2.1 
der TA Lärm auf Basis von um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerten beurteilt. 

Die Berechnungen zeigen, dass die reduzierten Immissionsrichtwerte an allen Immis-
sionsorten tagsüber und in der lautesten Nachtstunde sicher eingehalten werden.  

Dies gilt auch für die zugehörigen Spitzenpegelkriterien der TA Lärm. 

Aus schalltechnischer Sicht wurden Textvorschläge zur Übernahme in die Begründung 
des Bebauungsplanes sowie Auflagenvorschläge für den Genehmigungsbescheid zur 
Betriebserweiterung formuliert. 

 

 

 

 

Dipl.-Ing. Jens Hunecke M.Sc. Tobias Plutka 

Leiter der Messstelle Sachbearbeiter 



Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel

Anhang A

1

Name

2

HR

3

Geschoss

4

Nutzung

5

GH

m

6

Z

m

7

IRW,T

dB(A)

8

IRW,N

dB(A)

9

LrT

dB(A)

10

LrN

dB(A)

11

LrT,diff

dB(A)

12

LrN,diff

dB(A)

13

SPK,T

dB(A)

14

SPK,N

dB(A)

15

LT,max

dB(A)

16

LN,max

dB(A)

17

LT,max,diff

dB(A)

18

LN,max,diff

dB(A)

IO 1 Fl.-Nr. 186/3 N EG MI 366,04 368,88 60 45 45,0 37,5 - - 90 65 70,1 35,8 - -
IO 1 Fl.-Nr. 186/3 N 1.OG MI 366,04 371,68 60 45 44,9 38,0 - - 90 65 69,6 38,5 - -
IO 2 Fl.-Nr. 186/8 N EG MI 366,34 368,91 60 45 29,5 27,1 - - 90 65 51,8 32,8 - -
IO 2 Fl.-Nr. 186/8 N 1.OG MI 366,34 371,71 60 45 31,6 29,6 - - 90 65 54,6 35,1 - -
IO 3 Fl.-Nr. 43/3 NW EG MI 365,35 367,93 60 45 30,4 26,3 - - 90 65 61,2 39,0 - -
IO 3 Fl.-Nr. 43/3 NW 1.OG MI 365,35 370,73 60 45 32,6 30,8 - - 90 65 62,3 44,2 - -
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Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Zusammenfassung Beurteilungspegel und Maximalpegel

Anhang A

Legende

1 Name Name des Immissionsorts
2 HR Himmelsrichtung (Fassadenausrichtung am Immissionsort)
3 Geschoss Stockwerk
4 Nutzung Gebietsnutzung
5 GH m Geländehöhe
6 Z m Immissionsorthöhe
7 IRW,T dB(A) Immissionsrichtwert Tag
8 IRW,N dB(A) Immissionsrichtwert Nacht
9 LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
10 LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
11 LrT,diff dB(A) Richtwertüberschreitung Tag
12 LrN,diff dB(A) Richtwertüberschreitung Nacht

13 SPK,T dB(A) Spitzenpegelkriterium Tag
14 SPK,N dB(A) Spitzenpegelkriterium Nacht
15 LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
16 LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
17 LT,max,diff dB(A) Überschreitung Spitzenpegelkriterium Tag
18 LN,max,diff dB(A) Überschreitung Spitzenpegelkriterium Nacht
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Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)

Anhang B

2

Schallquelle

3

Quelltyp

5

Li

dB(A)

6

R'w

dB

7

Lw

dB(A)

8

Lw'/Lw''

dB(A)

9

l oder S

m,m²

12

Ko

dB

13

d

m

14

Adiv

dB

15

Agnd

dB

17

Abar

dB

18

Aatm

dB

19

DI

dB

20

dLrefl

dB(A)

23

Ls

dB(A)

24

dLw(T)

dB

25

ZR(T)

dB

26

LrT

dB(A)

27

dLw(N)

dB

28

LrN

dB(A)

IO 1 Fl.-Nr. 186/3    1.OG   MI   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 44,9 dB(A)   LrN 38,0 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie 83,2 63,0 105,7 3,0 122,8 -52,8 -3,7 -16,6 -0,2 0,0 2,0 15,0 -9,0 0,0 5,9

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche 99,0 76,1 195,2 3,0 109,9 -51,8 -3,5 -13,8 -0,2 0,0 4,8 37,4 -26,8 0,0 10,6

Hackschnitzelheizung Kamin Punkt 75,0 75,0 3,0 116,8 -52,3 -2,1 -2,6 -0,2 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 20,7 0,0 20,7
Parkplatz Nord Fläche 67,0 32,9 2584,5 3,0 150,4 -54,5 -3,9 -12,5 -0,3 0,0 1,6 0,3 14,8 0,0 15,1 20,8 21,1
Parkplatz Nord Zufahrt Linie 65,6 47,5 65,3 3,0 138,9 -53,8 -3,9 -17,4 -0,3 0,0 1,6 -5,1 14,8 0,0 9,6 20,8 15,6
Parkplatz Süd Fläche 67,0 44,0 201,1 2,9 24,2 -38,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,9 33,1 7,0 0,0 40,1
Parkplatz Süd Zufahrt Linie 65,9 47,5 69,0 2,8 14,0 -33,9 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,3 34,2 7,0 0,0 41,1
Verbindungsbau-Dach Fläche 80,0 35,0 65,0 41,0 253,8 2,9 60,9 -46,7 -0,1 -4,6 -0,1 0,0 1,3 17,8 -1,2 0,0 16,5 0,0 17,8
Verbindungsbau-F-Norden Fläche 80,0 35,0 59,8 41,0 75,9 6,0 69,9 -47,9 -1,7 -19,1 -0,1 0,0 0,8 -2,2 -1,2 0,0 -3,5 0,0 -2,2
Verbindungsbau-F-Süden Fläche 80,0 35,0 59,9 41,0 78,3 6,0 54,4 -45,7 -1,0 -10,7 -0,1 0,0 8,1 16,5 -1,2 0,0 15,2 0,0 16,5
Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie 86,2 63,0 207,5 3,0 114,4 -52,2 -3,6 -8,1 -0,2 0,0 2,4 27,5 1,0 0,0 28,5

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie 84,1 63,0 128,4 3,0 116,9 -52,3 -3,6 -17,5 -0,2 0,0 1,8 15,2 1,0 0,0 16,2

Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie 83,4 63,0 110,1 3,0 131,1 -53,3 -3,8 -18,6 -0,3 0,0 1,8 12,2 1,0 0,0 13,1
Werkhalle-Dach Fläche 80,0 35,0 76,6 41,0 3609,0 2,8 53,5 -45,6 -0,2 -4,5 -0,1 0,0 1,0 30,0 -1,2 0,0 28,8 0,0 30,0
Werkhalle-F O1 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 68,7 -47,7 -1,8 -23,1 -0,1 0,0 1,3 -7,9 -1,2 0,0 -9,2 0,0 -7,9
Werkhalle-F O2 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 73,6 -48,3 -2,0 -22,9 -0,1 0,0 4,3 -5,6 -1,2 0,0 -6,8 0,0 -5,6
Werkhalle-F O3 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 78,8 -48,9 -2,7 -22,2 -0,2 0,0 6,7 -3,7 -1,2 0,0 -5,0 0,0 -3,7
Werkhalle-F O4 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 84,1 -49,5 -2,8 -22,1 -0,2 0,0 5,9 -5,1 -1,2 0,0 -6,3 0,0 -5,1
Werkhalle-F O5 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 89,5 -50,0 -2,9 -22,0 -0,2 0,0 0,8 -10,7 -1,2 0,0 -12,0 0,0 -10,7
Werkhalle-F O6 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 95,0 -50,5 -2,9 -21,9 -0,2 0,0 0,0 -12,0 -1,2 0,0 -13,3 0,0 -12,0
Werkhalle-F O7 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 100,6 -51,0 -3,0 -21,8 -0,2 0,0 0,0 -12,5 -1,2 0,0 -13,8 0,0 -12,5
Werkhalle-F O8 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 111,9 -52,0 -3,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 -13,4 -1,2 0,0 -14,7 0,0 -13,4
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Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)

Anhang B

2

Schallquelle

3

Quelltyp

5

Li

dB(A)

6

R'w

dB

7

Lw

dB(A)

8

Lw'/Lw''

dB(A)

9

l oder S

m,m²

12

Ko

dB

13

d

m

14

Adiv

dB

15

Agnd

dB

17

Abar

dB

18

Aatm

dB

19

DI

dB

20

dLrefl

dB(A)

23

Ls

dB(A)

24

dLw(T)

dB

25

ZR(T)

dB

26

LrT

dB(A)

27

dLw(N)

dB

28

LrN

dB(A)

Werkhalle-F W1 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 103,9 -51,3 -3,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 9,0 -1,2 0,0 7,8 0,0 9,0
Werkhalle-F W10 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 5,9 40,3 -43,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 20,3 -1,2 0,0 19,0 0,0 20,3
Werkhalle-F W11 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 5,9 34,0 -41,6 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 21,7 -1,2 0,0 20,5 0,0 21,7
Werkhalle-F W12 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 5,8 27,7 -39,8 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 23,5 -1,2 0,0 22,2 0,0 23,5
Werkhalle-F W13 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 5,8 21,5 -37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 -1,2 0,0 24,4 0,0 25,6
Werkhalle-F W2 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 91,1 -50,2 -2,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 10,4 -1,2 0,0 9,1 0,0 10,4
Werkhalle-F W3 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 84,8 -49,6 -2,7 0,0 -0,2 0,0 0,0 11,1 -1,2 0,0 9,9 0,0 11,1
Werkhalle-F W4 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 78,4 -48,9 -2,6 0,0 -0,2 0,0 0,0 11,9 -1,2 0,0 10,7 0,0 11,9
Werkhalle-F W5 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 72,1 -48,1 -2,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 12,8 -1,2 0,0 11,6 0,0 12,8
Werkhalle-F W6 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 65,7 -47,3 -2,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 13,9 -1,2 0,0 12,6 0,0 13,9
Werkhalle-F W7 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 59,3 -46,4 -1,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 15,7 -1,2 0,0 14,5 0,0 15,7
Werkhalle-F W8 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 5,9 52,9 -45,5 -0,7 0,0 -0,1 0,0 0,0 17,2 -1,2 0,0 15,9 0,0 17,2
Werkhalle-F W9 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 5,9 46,5 -44,3 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 18,9 -1,2 0,0 17,6 0,0 18,9
Werkhalle-Nordfassade Fläche 80,0 35,0 66,9 41,0 393,1 6,0 110,5 -51,9 -2,8 -18,0 -0,2 0,0 0,1 0,1 -1,2 0,0 -1,2 0,0 0,1
Werkhalle-Ostfassade Nord Fläche 80,0 35,0 68,0 41,0 501,9 6,0 86,6 -49,7 -2,3 -18,6 -0,2 0,0 4,4 7,6 -1,2 0,0 6,3 0,0 7,6
Werkhalle-Ostfassade Süd Fläche 80,0 35,0 58,8 41,0 60,9 6,0 49,1 -44,8 -1,0 -17,4 -0,1 0,0 14,5 16,0 -1,2 0,0 14,7 0,0 16,0
Werkhalle-Südfassade Ost Fläche 80,0 35,0 63,9 41,0 196,0 5,9 37,8 -42,5 -0,3 0,0 -0,1 0,0 1,5 28,4 -1,2 0,0 27,2 0,0 28,4
Werkhalle-Südfassade West Fläche 80,0 35,0 63,9 41,0 196,0 5,8 22,4 -38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 31,8 -1,2 0,0 30,5 0,0 31,8
Werkhalle-T O Warenausgang-Tor
Offen

Fläche 80,0 0,0 90,0 76,0 25,0 6,0 106,2 -51,5 -3,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 19,5 -9,0 0,0 10,4

Werkhalle-T O Warenausgang-Tor
Zu

Fläche 80,0 20,0 70,0 56,0 25,0 6,0 106,2 -51,5 -3,2 -21,6 -0,2 0,0 0,0 -0,5 -2,0 0,0 -2,6 0,0 -0,5

Werkhalle-T W Warenausgang-Tor
Auf

Fläche 80,0 0,0 90,2 76,0 26,0 6,0 97,5 -50,8 -3,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 42,2 -9,0 0,0 33,2

Werkhalle-T W Warenausgang-Tor
Zu

Fläche 80,0 20,0 70,2 56,0 26,0 6,0 97,5 -50,8 -3,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 22,2 -2,0 0,0 20,2 0,0 22,2

Werkhalle-Westfassade Fläche 80,0 35,0 70,0 41,0 799,7 5,9 43,3 -43,7 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0 31,7 -1,2 0,0 30,4 0,0 31,7
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IO 2 Fl.-Nr. 186/8   1.OG   MI   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 31,6 dB(A)   LrN 29,6 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie 83,2 63,0 105,7 3,0 114,3 -52,2 -3,6 -17,9 -0,2 0,0 2,1 14,4 -9,0 0,0 5,4

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche 99,0 76,1 195,2 3,0 116,4 -52,3 -3,7 -15,0 -0,2 0,0 3,9 34,7 -26,8 0,0 7,9

Hackschnitzelheizung Kamin Punkt 75,0 75,0 3,0 129,7 -53,2 -2,5 -1,5 -0,3 0,0 0,1 20,6 0,0 0,0 20,6 0,0 20,6
Parkplatz Nord Fläche 67,0 32,9 2584,5 3,0 139,5 -53,9 -3,8 -14,0 -0,3 0,0 1,3 -0,7 14,8 0,0 14,0 20,8 20,1
Parkplatz Nord Zufahrt Linie 65,6 47,5 65,3 3,0 120,8 -52,6 -3,8 -18,0 -0,2 0,0 3,0 -3,0 14,8 0,0 11,8 20,8 17,8
Parkplatz Süd Fläche 67,0 44,0 201,1 3,0 46,8 -44,4 -2,0 -18,0 -0,1 0,0 12,2 17,7 7,0 0,0 24,7
Parkplatz Süd Zufahrt Linie 65,9 47,5 69,0 3,0 55,8 -45,9 -2,5 -8,5 -0,1 0,0 4,8 16,7 7,0 0,0 23,7
Verbindungsbau-Dach Fläche 80,0 35,0 65,0 41,0 253,8 2,9 62,4 -46,9 -0,3 -4,3 -0,1 0,0 0,5 16,7 -1,2 0,0 15,5 0,0 16,7
Verbindungsbau-F-Norden Fläche 80,0 35,0 59,8 41,0 75,9 6,0 77,0 -48,7 -2,2 -19,1 -0,1 0,0 0,5 -3,9 -1,2 0,0 -5,1 0,0 -3,9
Verbindungsbau-F-Süden Fläche 80,0 35,0 59,9 41,0 78,3 5,9 50,8 -45,1 -1,0 -6,0 -0,1 0,0 2,8 16,5 -1,2 0,0 15,2 0,0 16,5
Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie 86,2 63,0 207,5 3,0 121,0 -52,7 -3,7 -16,7 -0,2 0,0 1,5 17,4 1,0 0,0 18,4

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie 84,1 63,0 128,4 3,0 113,5 -52,1 -3,6 -16,8 -0,2 0,0 1,6 15,9 1,0 0,0 16,9

Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie 83,4 63,0 110,1 3,0 104,1 -51,3 -3,5 -18,4 -0,2 0,0 1,6 14,6 1,0 0,0 15,5
Werkhalle-Dach Fläche 80,0 35,0 76,6 41,0 3609,0 2,9 82,2 -49,3 -1,1 -8,4 -0,2 0,0 4,6 25,2 -1,2 0,0 23,9 0,0 25,2
Werkhalle-F O1 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 79,6 -49,0 -2,5 -20,5 -0,2 0,0 0,8 -7,8 -1,2 0,0 -9,1 0,0 -7,8
Werkhalle-F O2 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 85,9 -49,7 -2,6 -16,3 -0,2 0,0 0,3 -4,9 -1,2 0,0 -6,1 0,0 -4,9
Werkhalle-F O3 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 92,3 -50,3 -3,2 -16,3 -0,2 0,0 0,4 -6,0 -1,2 0,0 -7,2 0,0 -6,0
Werkhalle-F O4 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 98,6 -50,9 -3,3 -14,4 -0,2 0,0 0,3 -4,9 -1,2 0,0 -6,2 0,0 -4,9
Werkhalle-F O5 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 104,9 -51,4 -3,3 -12,9 -0,2 0,0 0,2 -4,1 -1,2 0,0 -5,4 0,0 -4,1
Werkhalle-F O6 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 111,2 -51,9 -3,4 -11,7 -0,2 0,0 0,2 -3,5 -1,2 0,0 -4,7 0,0 -3,5
Werkhalle-F O7 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 117,5 -52,4 -3,4 -10,6 -0,2 0,0 0,1 -2,9 -1,2 0,0 -4,2 0,0 -2,9
Werkhalle-F O8 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 129,9 -53,3 -3,5 -8,7 -0,3 0,0 0,1 -2,1 -1,2 0,0 -3,4 0,0 -2,1
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Werkhalle-F W1 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 137,6 -53,8 -3,6 -20,8 -0,3 0,0 2,8 -12,1 -1,2 0,0 -13,4 0,0 -12,1
Werkhalle-F W10 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 79,4 -49,0 -2,6 -21,2 -0,2 0,0 1,3 -8,1 -1,2 0,0 -9,4 0,0 -8,1
Werkhalle-F W11 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 74,0 -48,4 -2,5 -21,1 -0,1 0,0 1,6 -7,0 -1,2 0,0 -8,3 0,0 -7,0
Werkhalle-F W12 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 68,9 -47,8 -2,4 -20,9 -0,1 0,0 1,3 -6,3 -1,2 0,0 -7,6 0,0 -6,3
Werkhalle-F W13 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 63,9 -47,1 -2,3 -20,3 -0,1 0,0 1,6 -4,7 -1,2 0,0 -5,9 0,0 -4,7
Werkhalle-F W2 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 125,5 -53,0 -3,5 -20,8 -0,2 0,0 2,8 -11,2 -1,2 0,0 -12,5 0,0 -11,2
Werkhalle-F W3 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 119,6 -52,5 -3,5 -20,9 -0,2 0,0 3,3 -10,3 -1,2 0,0 -11,6 0,0 -10,3
Werkhalle-F W4 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 113,6 -52,1 -3,5 -20,9 -0,2 0,0 2,8 -10,3 -1,2 0,0 -11,6 0,0 -10,3
Werkhalle-F W5 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 107,7 -51,6 -3,4 -20,9 -0,2 0,0 2,7 -9,9 -1,2 0,0 -11,2 0,0 -9,9
Werkhalle-F W6 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 101,9 -51,2 -3,4 -20,9 -0,2 0,0 3,3 -8,8 -1,2 0,0 -10,1 0,0 -8,8
Werkhalle-F W7 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 96,1 -50,6 -2,9 -21,2 -0,2 0,0 1,9 -9,5 -1,2 0,0 -10,8 0,0 -9,5
Werkhalle-F W8 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 90,4 -50,1 -2,8 -21,2 -0,2 0,0 1,5 -9,3 -1,2 0,0 -10,5 0,0 -9,3
Werkhalle-F W9 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 84,8 -49,6 -2,7 -21,2 -0,2 0,0 0,8 -9,3 -1,2 0,0 -10,6 0,0 -9,3
Werkhalle-Nordfassade Fläche 80,0 35,0 66,9 41,0 393,1 6,0 136,7 -53,7 -3,4 -19,1 -0,3 0,0 1,4 -2,1 -1,2 0,0 -3,4 0,0 -2,1
Werkhalle-Ostfassade Nord Fläche 80,0 35,0 68,0 41,0 501,9 6,0 101,1 -51,1 -2,9 -8,2 -0,2 0,0 0,1 11,7 -1,2 0,0 10,5 0,0 11,7
Werkhalle-Ostfassade Süd Fläche 80,0 35,0 58,8 41,0 60,9 6,0 47,7 -44,6 -1,2 -6,2 -0,1 0,0 5,3 18,1 -1,2 0,0 16,9 0,0 18,1
Werkhalle-Südfassade Ost Fläche 80,0 35,0 63,9 41,0 196,0 6,0 46,4 -44,3 -1,1 -11,5 -0,1 0,0 6,7 19,5 -1,2 0,0 18,3 0,0 19,5
Werkhalle-Südfassade West Fläche 80,0 35,0 63,9 41,0 196,0 6,0 54,7 -45,8 -1,7 -16,8 -0,1 0,0 7,9 13,5 -1,2 0,0 12,2 0,0 13,5
Werkhalle-T O Warenausgang-Tor
Offen

Fläche 80,0 0,0 90,0 76,0 25,0 6,0 123,7 -52,8 -3,5 -9,6 -0,2 0,0 0,1 29,9 -9,0 0,0 20,9

Werkhalle-T O Warenausgang-Tor
Zu

Fläche 80,0 20,0 70,0 56,0 25,0 6,0 123,7 -52,8 -3,5 -9,6 -0,2 0,0 0,1 9,9 -2,0 0,0 7,8 0,0 9,9

Werkhalle-T W Warenausgang-Tor
Auf

Fläche 80,0 0,0 90,2 76,0 26,0 6,0 131,6 -53,4 -3,6 -20,8 -0,3 0,0 2,8 20,9 -9,0 0,0 11,8

Werkhalle-T W Warenausgang-Tor
Zu

Fläche 80,0 20,0 70,2 56,0 26,0 6,0 131,6 -53,4 -3,6 -20,8 -0,3 0,0 2,8 0,9 -2,0 0,0 -1,2 0,0 0,9

Werkhalle-Westfassade Fläche 80,0 35,0 70,0 41,0 799,7 6,0 90,6 -50,1 -2,7 -19,5 -0,2 0,0 2,2 5,7 -1,2 0,0 4,5 0,0 5,7
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IO 3 Fl.-Nr. 43/3   1.OG   MI   IRW,T 60 dB(A)   IRW,N 45 dB(A)   LrT 32,6 dB(A)   LrN 30,8 dB(A)   LrT,diff - dB(A)   LrN,diff - dB(A)   

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie 83,2 63,0 105,7 3,0 109,6 -51,8 -3,5 -10,8 -0,2 0,0 0,2 20,1 -9,0 0,0 11,1

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche 99,0 76,1 195,2 3,0 130,6 -53,3 -3,7 -15,5 -0,3 0,0 5,6 34,9 -26,8 0,0 8,1

Hackschnitzelheizung Kamin Punkt 75,0 75,0 3,0 147,3 -54,4 -2,7 -2,4 -0,3 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 18,3 0,0 18,3
Parkplatz Nord Fläche 67,0 32,9 2584,5 3,0 129,4 -53,2 -3,7 -5,1 -0,3 0,0 0,0 7,7 14,8 0,0 22,5 20,8 28,5
Parkplatz Nord Zufahrt Linie 65,6 47,5 65,3 3,0 105,4 -51,5 -3,5 -10,6 -0,2 0,0 0,1 2,9 14,8 0,0 17,7 20,8 23,7
Parkplatz Süd Fläche 67,0 44,0 201,1 3,0 94,4 -50,5 -3,6 -16,4 -0,2 0,0 7,1 6,4 7,0 0,0 13,4
Parkplatz Süd Zufahrt Linie 65,9 47,5 69,0 3,0 113,1 -52,1 -3,9 -13,5 -0,2 0,0 4,7 3,9 7,0 0,0 10,9
Verbindungsbau-Dach Fläche 80,0 35,0 65,0 41,0 253,8 3,0 91,9 -50,3 -1,6 -5,0 -0,2 0,0 1,6 12,6 -1,2 0,0 11,3 0,0 12,6
Verbindungsbau-F-Norden Fläche 80,0 35,0 59,8 41,0 75,9 6,0 103,3 -51,3 -2,7 -18,9 -0,2 0,0 0,7 -6,6 -1,2 0,0 -7,8 0,0 -6,6
Verbindungsbau-F-Süden Fläche 80,0 35,0 59,9 41,0 78,3 6,0 82,4 -49,3 -2,3 -12,1 -0,2 0,0 1,4 3,4 -1,2 0,0 2,2 0,0 3,4
Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie 86,2 63,0 207,5 3,0 126,0 -53,0 -3,6 -12,3 -0,2 0,0 0,7 20,8 1,0 0,0 21,7

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie 84,1 63,0 128,4 3,0 112,5 -52,0 -3,5 -11,4 -0,2 0,0 0,5 20,4 1,0 0,0 21,4

Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie 83,4 63,0 110,1 3,0 80,2 -49,1 -2,7 -5,8 -0,1 0,0 0,2 28,9 1,0 0,0 29,9
Werkhalle-Dach Fläche 80,0 35,0 76,6 41,0 3609,0 3,0 124,1 -52,9 -2,5 -3,7 -0,2 0,0 1,2 21,4 -1,2 0,0 20,1 0,0 21,4
Werkhalle-F O1 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 108,1 -51,7 -3,0 -19,9 -0,2 0,0 1,4 -9,8 -1,2 0,0 -11,0 0,0 -9,8
Werkhalle-F O2 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 113,4 -52,1 -3,0 -15,8 -0,2 0,0 1,5 -6,1 -1,2 0,0 -7,3 0,0 -6,1
Werkhalle-F O3 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 118,8 -52,5 -3,4 -15,9 -0,2 0,0 1,5 -7,1 -1,2 0,0 -8,3 0,0 -7,1
Werkhalle-F O4 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 124,3 -52,9 -3,5 -15,3 -0,2 0,0 1,5 -6,8 -1,2 0,0 -8,1 0,0 -6,8
Werkhalle-F O5 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 129,8 -53,3 -3,5 -14,9 -0,3 0,0 1,5 -6,8 -1,2 0,0 -8,0 0,0 -6,8
Werkhalle-F O6 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 135,4 -53,6 -3,5 -13,6 -0,3 0,0 1,6 -5,9 -1,2 0,0 -7,1 0,0 -5,9
Werkhalle-F O7 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 141,0 -54,0 -3,5 -12,5 -0,3 0,0 1,7 -5,1 -1,2 0,0 -6,4 0,0 -5,1
Werkhalle-F O8 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 152,4 -54,7 -3,6 -10,9 -0,3 0,0 1,8 -4,1 -1,2 0,0 -5,3 0,0 -4,1
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Werkhalle-F W1 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 173,3 -55,8 -3,8 -20,8 -0,3 0,0 1,5 -15,7 -1,2 0,0 -17,0 0,0 -15,7
Werkhalle-F W10 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 127,1 -53,1 -3,6 -21,0 -0,2 0,0 0,0 -14,4 -1,2 0,0 -15,6 0,0 -14,4
Werkhalle-F W11 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 123,3 -52,8 -3,6 -21,0 -0,2 0,0 1,3 -12,7 -1,2 0,0 -13,9 0,0 -12,7
Werkhalle-F W12 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 119,8 -52,6 -3,6 -20,9 -0,2 0,0 1,4 -12,3 -1,2 0,0 -13,5 0,0 -12,3
Werkhalle-F W13 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 116,4 -52,3 -3,6 -20,7 -0,2 0,0 2,5 -10,8 -1,2 0,0 -12,0 0,0 -10,8
Werkhalle-F W2 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 163,1 -55,2 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 1,5 -15,2 -1,2 0,0 -16,5 0,0 -15,2
Werkhalle-F W3 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 158,2 -55,0 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 1,5 -15,0 -1,2 0,0 -16,2 0,0 -15,0
Werkhalle-F W4 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 153,3 -54,7 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 0,2 -16,0 -1,2 0,0 -17,2 0,0 -16,0
Werkhalle-F W5 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 148,6 -54,4 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 0,0 -15,9 -1,2 0,0 -17,1 0,0 -15,9
Werkhalle-F W6 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 144,0 -54,2 -3,8 -20,9 -0,3 0,0 0,0 -15,6 -1,2 0,0 -16,8 0,0 -15,6
Werkhalle-F W7 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 139,5 -53,9 -3,5 -21,1 -0,3 0,0 0,0 -15,3 -1,2 0,0 -16,5 0,0 -15,3
Werkhalle-F W8 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 135,2 -53,6 -3,5 -21,1 -0,3 0,0 0,0 -15,0 -1,2 0,0 -16,2 0,0 -15,0
Werkhalle-F W9 Fläche 80,0 25,0 57,5 51,0 4,5 6,0 131,0 -53,3 -3,5 -21,1 -0,3 0,0 0,0 -14,7 -1,2 0,0 -15,9 0,0 -14,7
Werkhalle-Nordfassade Fläche 80,0 35,0 66,9 41,0 393,1 6,0 165,4 -55,4 -3,6 -18,5 -0,3 0,0 0,9 -3,9 -1,2 0,0 -5,2 0,0 -3,9
Werkhalle-Ostfassade Nord Fläche 80,0 35,0 68,0 41,0 501,9 6,0 127,7 -53,1 -3,2 -9,7 -0,3 0,0 1,8 9,5 -1,2 0,0 8,3 0,0 9,5
Werkhalle-Ostfassade Süd Fläche 80,0 35,0 58,8 41,0 60,9 6,0 83,7 -49,5 -2,7 -11,7 -0,2 0,0 1,9 2,7 -1,2 0,0 1,5 0,0 2,7
Werkhalle-Südfassade Ost Fläche 80,0 35,0 63,9 41,0 196,0 6,0 89,1 -50,0 -3,0 -9,8 -0,2 0,0 0,9 7,8 -1,2 0,0 6,6 0,0 7,8
Werkhalle-Südfassade West Fläche 80,0 35,0 63,9 41,0 196,0 6,0 105,6 -51,5 -3,4 -12,2 -0,2 0,0 4,3 6,9 -1,2 0,0 5,7 0,0 6,9
Werkhalle-T O Warenausgang-Tor
Offen

Fläche 80,0 0,0 90,0 76,0 25,0 6,0 146,7 -54,3 -3,6 -11,7 -0,3 0,0 1,7 27,8 -9,0 0,0 18,7

Werkhalle-T O Warenausgang-Tor
Zu

Fläche 80,0 20,0 70,0 56,0 25,0 6,0 146,7 -54,3 -3,6 -11,7 -0,3 0,0 1,7 7,8 -2,0 0,0 5,7 0,0 7,8

Werkhalle-T W Warenausgang-Tor
Auf

Fläche 80,0 0,0 90,2 76,0 26,0 6,0 168,2 -55,5 -3,9 -20,8 -0,3 0,0 1,5 17,1 -9,0 0,0 8,1

Werkhalle-T W Warenausgang-Tor
Zu

Fläche 80,0 20,0 70,2 56,0 26,0 6,0 168,2 -55,5 -3,9 -20,8 -0,3 0,0 1,5 -2,9 -2,0 0,0 -4,9 0,0 -2,9

Werkhalle-Westfassade Fläche 80,0 35,0 70,0 41,0 799,7 6,0 138,9 -53,8 -3,6 -17,9 -0,3 0,0 0,8 1,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 1,2

SoundPLAN 8.2

Steger & Partner GmbH  Frauendorferstraße 87  81247 München  Tel: 089/891463-0

Bericht Nr. 3549 -01/B1/hu vom 25.07.2022

27.07.2022, 18:08, RL2

Seite 6



Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Details der Ausbreitungsberechnung (Beurteilungspegel)

Anhang B

Legende

2 Schallquelle Name der Schallquelle
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
5 Li dB(A) Innenpegel
6 R'w dB bewertetes Schalldämm-Maß
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
8 Lw'/Lw'' dB(A) Schallleistungspegel pro m/m² (längenbezogen bzw. flächenbezogen)
9 l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
23 Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruckpegel am Immissionsort ohne Berücksichtigung Zeitkorrektur und "Ruhezeitenzuschlag"
24 dLw(T) dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich Tag (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
25 ZR(T) dB Zuschlag für Zeiten erhöhter Empfindlichkeiten nach TA Lärm ("Ruhezeitzuschlag")
26 LrT dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel Tag
27 dLw(N) dB Emissionskorrektur für den Zeitbereich Nacht (Korrektur für Einwirkzeiten und Häufigkeiten)
28 LrN dB(A) (Teil-)Beurteilungspegel Nacht
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Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang C

2

Schallquelle

3

Quelltyp

4

Zeitb.

dB(A)

7

Lw

dB(A)

12

Ko

dB

13

d

m

14

Adiv

dB

15

Agnd

dB

17

Abar

dB

18

Aatm

dB

19

DI

dB

20

dLrefl

dB(A)

21

Cmet

dB

26

L,max

dB(A)

31

X-Koordinate

m

32

Y-Koordinate

m

IO 1 Fl.-Nr. 186/3    1.OG   MI   SPK,T 90 dB(A)   SPK,N 65 dB(A)   LT,max 69,6 dB(A)   LN,max 38,5 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie LT,max 108,0 3,0 105,2 -51,4 -3,5 -14,3 -0,2 0,0 5,2 0,0 46,8 367482,79 5362034,03

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie LN,max 108,0 3,0 105,2 -51,4 -3,5 -14,3 -0,2 0,0 5,2 0,0 

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche LT,max 108,0 3,0 116,7 -52,3 -3,6 -12,6 -0,2 0,0 6,5 0,0 48,7 367486,50 5362045,50

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche LN,max 108,0 3,0 116,7 -52,3 -3,6 -12,6 -0,2 0,0 6,5 0,0 

Parkplatz Nord Fläche LT,max 99,5 3,0 125,1 -52,9 -3,8 -11,0 -0,2 0,0 3,9 0,0 38,5 367500,71 5362045,21
Parkplatz Nord Fläche LN,max 99,5 3,0 125,1 -52,9 -3,8 -11,0 -0,2 0,0 3,9 0,0 38,5 367500,71 5362045,21
Parkplatz Nord Zufahrt Linie LT,max 92,5 3,0 119,4 -52,5 -3,8 -19,5 -0,2 0,0 5,4 0,0 24,9 367516,36 5362020,20
Parkplatz Nord Zufahrt Linie LN,max 92,5 3,0 119,4 -52,5 -3,8 -19,5 -0,2 0,0 5,4 0,0 24,9 367516,36 5362020,20
Parkplatz Süd Fläche LT,max 99,5 2,9 13,7 -33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 69,6 367426,43 5361960,59
Parkplatz Süd Fläche LN,max 99,5 2,9 13,7 -33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
Parkplatz Süd Zufahrt Linie LT,max 92,5 2,7 9,1 -30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 367420,18 5361956,89
Parkplatz Süd Zufahrt Linie LN,max 92,5 2,7 9,1 -30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie LT,max 108,0 3,0 98,3 -50,8 -3,4 0,0 -0,2 0,0 2,5 0,0 59,1 367417,79 5362047,57

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie LN,max 108,0 3,0 98,3 -50,8 -3,4 0,0 -0,2 0,0 2,5 0,0 

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie LT,max 108,0 3,0 96,8 -50,7 -3,5 -15,7 -0,2 0,0 4,1 0,0 45,1 367476,87 5362027,88

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie LN,max 108,0 3,0 96,8 -50,7 -3,5 -15,7 -0,2 0,0 4,1 0,0 

Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 3,0 124,9 -52,9 -3,8 -19,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 39,7 367527,99 5362012,68
Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 3,0 124,9 -52,9 -3,8 -19,6 -0,3 0,0 5,3 0,0 
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Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang C

2

Schallquelle

3

Quelltyp

4

Zeitb.

dB(A)

7

Lw

dB(A)

12

Ko

dB

13

d

m

14

Adiv

dB

15

Agnd

dB

17

Abar

dB

18

Aatm

dB

19

DI

dB

20

dLrefl

dB(A)

21

Cmet

dB

26

L,max

dB(A)

31

X-Koordinate

m

32

Y-Koordinate

m

IO 2 Fl.-Nr. 186/8   1.OG   MI   SPK,T 90 dB(A)   SPK,N 65 dB(A)   LT,max 54,6 dB(A)   LN,max 35,1 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie LT,max 108,0 3,0 110,8 -51,9 -3,6 -20,8 -0,2 0,0 7,9 0,0 42,4 367521,77 5362020,89

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie LN,max 108,0 3,0 110,8 -51,9 -3,6 -20,8 -0,2 0,0 7,9 0,0 

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche LT,max 108,0 3,0 121,4 -52,7 -3,8 -14,1 -0,2 0,0 4,1 0,0 44,4 367474,76 5362045,30

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche LN,max 108,0 3,0 121,4 -52,7 -3,8 -14,1 -0,2 0,0 4,1 0,0 

Parkplatz Nord Fläche LT,max 99,5 3,0 125,5 -53,0 -3,8 -14,5 -0,2 0,0 4,1 0,0 35,1 367500,71 5362045,21
Parkplatz Nord Fläche LN,max 99,5 3,0 125,5 -53,0 -3,8 -14,5 -0,2 0,0 4,1 0,0 35,1 367500,71 5362045,21
Parkplatz Nord Zufahrt Linie LT,max 92,5 3,0 108,1 -51,7 -3,6 -20,9 -0,2 0,0 7,5 0,0 26,6 367516,19 5362020,73
Parkplatz Nord Zufahrt Linie LN,max 92,5 3,0 108,1 -51,7 -3,6 -20,9 -0,2 0,0 7,5 0,0 26,6 367516,19 5362020,73
Parkplatz Süd Fläche LT,max 99,5 3,0 43,9 -43,8 -1,8 -11,5 -0,1 0,0 9,3 0,0 54,6 367460,76 5361967,16
Parkplatz Süd Fläche LN,max 99,5 3,0 43,9 -43,8 -1,8 -11,5 -0,1 0,0 9,3 0,0 
Parkplatz Süd Zufahrt Linie LT,max 92,5 3,0 63,4 -47,0 -2,9 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 47,1 367414,17 5361957,22
Parkplatz Süd Zufahrt Linie LN,max 92,5 3,0 63,4 -47,0 -2,9 0,0 -0,1 0,0 1,7 0,0 
Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie LT,max 108,0 3,0 121,3 -52,7 -3,9 -10,9 -0,3 0,0 0,5 0,0 43,8 367466,63 5362045,38

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie LN,max 108,0 3,0 121,3 -52,7 -3,9 -10,9 -0,3 0,0 0,5 0,0 

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie LT,max 108,0 3,0 119,3 -52,5 -3,8 -11,9 -0,2 0,0 0,6 0,0 43,1 367468,39 5362043,37

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie LN,max 108,0 3,0 119,3 -52,5 -3,8 -11,9 -0,2 0,0 0,6 0,0 

Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 3,0 111,6 -51,9 -3,6 -17,3 -0,2 0,0 4,7 0,0 42,5 367529,97 5362016,75
Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 3,0 111,6 -51,9 -3,6 -17,3 -0,2 0,0 4,7 0,0 
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Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang C

2

Schallquelle

3

Quelltyp

4

Zeitb.

dB(A)

7

Lw

dB(A)

12

Ko

dB

13

d

m

14

Adiv

dB

15

Agnd

dB

17

Abar

dB

18

Aatm

dB

19

DI

dB

20

dLrefl

dB(A)

21

Cmet

dB

26

L,max

dB(A)

31

X-Koordinate

m

32

Y-Koordinate

m

IO 3 Fl.-Nr. 43/3   1.OG   MI   SPK,T 90 dB(A)   SPK,N 65 dB(A)   LT,max 62,3 dB(A)   LN,max 44,2 dB(A)   LT,max,diff - dB(A)   LN,max,diff - dB(A)   

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie LT,max 108,0 3,0 117,0 -52,4 -3,7 -3,6 -0,2 0,0 0,1 0,0 51,2 367575,69 5362023,18

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Fahrweg

Linie LN,max 108,0 3,0 117,0 -52,4 -3,7 -3,6 -0,2 0,0 0,1 0,0 

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche LT,max 108,0 3,0 138,8 -53,8 -3,7 -14,8 -0,3 0,0 6,4 0,0 44,8 367474,76 5362045,30

Anlieferung Hackschnitzel:
Lkw-Rangieren

Fläche LN,max 108,0 3,0 138,8 -53,8 -3,7 -14,8 -0,3 0,0 6,4 0,0 

Parkplatz Nord Fläche LT,max 99,5 3,0 119,7 -52,6 -3,6 -1,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 44,2 367528,50 5362036,50
Parkplatz Nord Fläche LN,max 99,5 3,0 119,7 -52,6 -3,6 -1,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 44,2 367528,50 5362036,50
Parkplatz Nord Zufahrt Linie LT,max 92,5 3,0 114,2 -52,1 -3,7 -5,9 -0,2 0,0 0,1 0,0 33,6 367574,50 5362020,58
Parkplatz Nord Zufahrt Linie LN,max 92,5 3,0 114,2 -52,1 -3,7 -5,9 -0,2 0,0 0,1 0,0 33,6 367574,50 5362020,58
Parkplatz Süd Fläche LT,max 99,5 3,0 100,5 -51,0 -3,7 -18,2 -0,2 0,0 11,3 0,0 40,7 367439,81 5361966,12
Parkplatz Süd Fläche LN,max 99,5 3,0 100,5 -51,0 -3,7 -18,2 -0,2 0,0 11,3 0,0 
Parkplatz Süd Zufahrt Linie LT,max 92,5 3,0 118,3 -52,5 -3,8 -3,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 36,0 367409,54 5361926,93
Parkplatz Süd Zufahrt Linie LN,max 92,5 3,0 118,3 -52,5 -3,8 -3,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 
Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie LT,max 108,0 3,0 104,5 -51,4 -3,4 -6,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 49,7 367541,38 5362020,24

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Ausfahrt)

Linie LN,max 108,0 3,0 104,5 -51,4 -3,4 -6,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie LT,max 108,0 3,0 105,2 -51,4 -3,4 -6,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 49,8 367541,93 5362020,92

Warenausgang: Lkw-Fahrweg
(Einfahrt)

Linie LN,max 108,0 3,0 105,2 -51,4 -3,4 -6,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 

Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie LT,max 108,0 3,0 60,3 -46,6 -2,3 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,0 62,3 367553,08 5361971,00
Wareneingang: Lkw-Fahrweg Linie LN,max 108,0 3,0 60,3 -46,6 -2,3 0,0 -0,1 0,0 0,3 0,0 
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Heber GmbH Betriebserweiterung Rotthalm ünster
Planung 2022 -04

Details der Ausbreitungsberechnung (Maximalpegel)

Anhang C

Legende

2 Schallquelle Name der Schallquelle
3 Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
4 Zeitb. dB(A) Zeitbereich
7 Lw dB(A) Schallleistungspegel
12 Ko dB Raumwinkelmaß
13 d m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
14 Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
15 Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
17 Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
18 Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
19 DI dB Richtwirkungskorrektur
20 dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
21 Cmet dB Meteorologische Korrektur
26 L,max dB(A) Maximalpegel
31 X-Koordinate m X-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
32 Y-Koordinate m Y-Koordinate der Punktschallquelle am ungünstigsten Punkt
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Hackschnitzelheizung Kamin

Warenausgang: Lkw-Fahrweg (Ausfahrt)

Warenausgang: Lkw-Fahrweg (Einfahrt)
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